
KIRCHE UN ESELLSCHAF DE ONZEPIIO
LUTHERS ALS ORIEN TIERUN EUROPA VO

Von Martın Honecker

Was hat der Retormator Martın Luther miıt dem heutigen Europa tun!?
Im Register Luthers erken tindet sich das Wort „Abendland« nıcht
Das Wort Europa tindet sich, aber Banz unbetont. Der Retormator kennt
drei TrTateile Europa, Asien, Afrika? Karl der TO herrschte eINst ber
fast 54112 Europa®. Paulus kommt als Apostel ach Mazedonien un damıit
ach Europa*. Die Türken rücken 1n Europa vor° kuropa ıst also
Ortsangabe, geographisches aftfum Eıne Europaidee tindet sich dagegen
be1 Luther nicht Was coll darum die Erinnerung Luther austragen für
das gegenwärtige Verständnis Europas‘i Zur Debatte steht heute die
ropäische kinıgung und Integration, VOITI em die Usterweıiterung. LDIie
ropäische Eınıgung hat unverkennbar Auswirkungen auf Gesellse und
Kırche Das auf den Arbeitsmarkt; auf die Rechtssetzung denken WIT 1U

die „Bioethik-Konvention« oder die Konsequenzen ür das Staatskir-
chenrecht —. auft die Sozlalordnung und damıt auft die künftige Gestaltung
der Diıakonie und ihrer Einrichtungen; auf Migration und Freizügigkeit.
(„enug der Hınweise! Kırchen exıstleren ımmer ın 1Ne konkreten gesell-
schattlichen Umwelt. Idie nationalstaatliıchen Gesellschatten verändern
sich aufgrund der Fkıiınıgung kEuropas Was ıst der Zweck der ınıgung!

Auszugehen ıst zunächst einmal VOIN der ursprünglichen Absicht der
ropäischen erträge. S1e VOII ause AUS politisch und wirtschattlic
ausgerichtet. Europäische Verteidigungsgemeinschatt un! Nato ollten
dazu dienen, nicht den Fehler des Versailler ertrags ach dem Ersten
Weltkrieg wiederholen, sondern die Nachbarstaaten suchten Deutsch-

Vortrag auf dem Luther-Seminar „Martın Luther un: Europa« QO1 DIie
Vortragstorm wurde beibehalten. Mehrtach habe ich mich ZU Thema Europa
geäußert, zuletzt: Honecker, Europäisches Christentum 1mM Horızoant der Gilo.
balisierung, 1n W.Fürst/M.Honecker Hrsg.|], Christenheit Europa O HDie
Zukunft Europas als Aufgabe un: Herausforderung für Theologie un: Kirche,
200OTI, 1538

4.2, 304, I 4I IL, U, 36 Zu Luthers Kenntnis Von Amerika vgl Schwarz,
DIie Entdeckung Amerikas FEıne rage die Kirche, Luther 63, 1992, 60—66 LU-
ther erwähnt Amerika dreimal.
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KIRCHE UND GESELLSCHAFT IN DER KO NZEPTION 
LUTHERS ALS ORIENTIERUNG IM EUROPA VON HEUTE

Von Martin Honecker

Was hat der Reformator Martin Luther mit dem heutigen Europa zu tun1? 
Im Register zu Luthers Werken findet sich das Wort »Abendland« nicht. 
Das Wort Europa findet sich, aber ganz unbetont. Der Reformator kennt 
drei Erdteile: Europa, Asien, Afrika2. Karl der Große herrschte einst über 
fast ganz Europa3. Paulus kommt als Apostel nach Mazedonien und damit 
nach Europa4. Die Türken rücken in Europa vor5. Europa ist also bloße 
Ortsangabe, geographisches Datum. Eine Europaidee findet sich dagegen 
bei Luther nicht. Was soll darum die Erinnerung an Luther austragen für 
das gegenwärtige Verständnis Europas? Zur Debatte steht heute die eu- 
ropäische Einigung und Integration, vor allem die Osterweiterung. Die eu- 
ropäische Einigung hat unverkennbar Auswirkungen auf Gesellschaft und 
Kirche: z. B. auf den Arbeitsmarkt; auf die Rechtssetzung -  denken wir nur 
an die »Bioethik-Konvention« oder an die Konsequenzen für das Staatskir- 
chenrecht auf die Sozialordnung und damit auf die künftige Gestaltung 
der Diakonie und ihrer Einrichtungen; auf Migration und Freizügigkeit. 
Genug der Hinweise! Kirchen existieren immer in eine konkreten gesell- 
schaftlichen Umwelt. Die nationalstaatlichen Gesellschaften verändern 
sich aufgrund der Einigung Europas. Was ist der Zweck der Einigung?

Auszugehen ist zunächst einmal von der ursprünglichen Absicht der eu- 
ropäischen Verträge. Sie waren von Hause aus politisch und wirtschaftlich 
ausgerichtet. Europäische Verteidigungsgemeinschaft und Nato sollten 
dazu dienen, nicht den Fehler des Versailler Vertrags nach dem Ersten 
Weltkrieg zu wiederholen, sondern die Nachbarstaaten suchten Deutsch-

1 Vortrag auf dem Luther-Seminar »Martin Luther und Europa« 27. 4. 2001. Die 
Vortragsform wurde beibehalten. Mehrfach habe ich mich zum Thema Europa 
geäußert, zuletzt: M. Honecker, Europäisches Christentum im Horizont der Glo- 
balisierung, in. W.Fürst/M.Honecker (Hrsg.), Christenheit -  Europa 2000. Die 
Zukunft Europas als Aufgabe und Herausforderung für Theologie und Kirche, 
2001, 15-38

2 WA 42, 394, 10; 3 1 II, 95, 36. Zu Luthers Kenntnis von Amerika vgl. R. Schwarz, 
Die Entdeckung Amerikas -  Eine Frage an die Kirche, Luther 63, 1992, 60-66. Lu- 
ther erwähnt Amerika dreimal.
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and einzubinden 171 Europa. Zugleich sollte TE1L1LC Deutschland als mM1-
Litärische aC nicht wieder ZUT Bedrohung und ZU Risiko ür die
ropäischen Nachbarn werden können. 1eSeSs Oorhaben gelang, w1e die
Aussöhnung mıit Frankreich oder auch mıiıt Polen belegt. Zugleich vertolg-

111A112 195 einen wirtschattlichen Zweck Heute och 1st eın wesentli-
ches Ziel der europäischen Einıgung, die ökonomische Wettbewerbstähig-
eıt Europas gegenüber den USA un! stasıen, VOIT em apan, G61-
chern. Cierade die Globalisierung der Weltwirtschaft wirkt als Antriebh Z.UrX:

Bündelung wirtschaftlicher Kräfte DhIe SPD hat mals, 195L, bei der
Gründung der Montanun1o0on diesem nsatz vier >)K« vorgeworten: kapita-
lıstisch, kartellistisch, konservativ, erıka in der Folge des wirtschaftli-
chen Zusammenschlusses tellte sich sodann die rage einer europäischen
Sozlalordnung, einer Sozialcharta. Kulturelle und religiöse Gesichtspunk-

zunächst sekundär 117 1C auf die europäische Einigung Kultur
sollte ın der Zuständigkeit der Nationalstaaten bleiben TE1LC. stellten
Binnenwanderung und Migration auch Heraustorderungen die Kultur,
die sich heute polıtisch und emotional 1iım Programm e1iner multikulturel-
len Cesellschaift und iın der Forderung ach einer Leitkultur artikulieren.

DIie Reaktion der Kirchen auf die europäische kınıgung tiel recht unter-
schiedlich AUS DDie römisch-katholisch: Kirche ist ıne unıversale Kirche
m1t monarchischer Spıtze 117 Papsttum. S1ie nımmMt diplomatischen
Verkehr UrC untlafturen teil SO repräsentiert eiınerseits der Nuntıus
des Papstes gegenüber der Brüsseler Administration die Universalkirche
HDITS Universalität des Katholizismus tindet aber auch och ın der ınterna-
tionalen Kooperatıon der „Ortskirchen« 1 Form eiıner europäischen Bi1-
schoftskonterenz ihren Ausdruck Traditionell verfügt die Ikatholische KI1r-
che auch ber ine eıgene Europavorstellung ın der dee des christlichen
Abendlands Ahnherr dieser dee ist für S1e Karl der Große, den auch Lu-
ther als Herrscher Salız Europas erwähnte. en Karl dem Großen Irämen
TE111C. auch Karl und das Selbstverständnis des Habsburger Reiches als
odell 1n rage Luther lehnte den edanken einer Universalmonarchie
und damıt des christlichen Abendlands 2b uberdem tür ihn die
Türkenkriege keine Religionskriege ZUXT Erhaltung un:! Ausbreitung des
christlichen Abendlands, sondern reine Verteidigungskriege, Notwehr
uch kannte Luther andere europäische Länder LLUT! schr wen1g. Bekannt
1st sSe1Ne schlechte und geringe Kenntnis Frankreichs®.

Vgl 27u Helmar Junghans, Leben un! Werk ın Luthers, L, 1983, die
eıträge 627ift, insbesondere Gerhard Philipp Woltf, Luthers Beziehungen
Frankreich (677-68
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land einzubinden in Europa. Zugleich sollte freilich Deutschland als mi- 
litärische Macht nicht wieder zur Bedrohung und zum Risiko für die eu- 
ropäischen Nachbarn werden können. Dieses Vorhaben gelang, wie die 
Aussöhnung mit Frankreich oder auch mit Polen belegt. Zugleich verfolg- 
te man 1951 einen wirtschaftlichen Zweck. Heute noch ist ein wesentli- 
ches Ziel der europäischen Einigung, die ökonomische Wettbewerbsfähig- 
keit Europas gegenüber den USA und Ostasien, vor allem Japan, zu si- 
ehem. Gerade die Globalisierung der Weltwirtschaft wirkt als Antrieb zur 
Bündelung wirtschaftlicher Kräfte. Die SPD hat damals, 1951, bei der 
Gründung der Montanunion diesem Ansatz vier »K« vorgeworfen: kapita- 
listisch, kartellistisch, konservativ, klerikal. In der Folge des wirtschaftli- 
chen Zusammenschlusses stellte sich sodann die Frage einer europäischen 
Sozialordnung, einer Sozialcharta. Kulturelle und religiöse Gesichtspunk- 
te waren zunächst sekundär im Blick auf die europäische Einigung. Kultur 
sollte in der Zuständigkeit der Nationalstaaten bleiben. Freilich stellten 
Binnenwandemng und Migration auch Herausforderungen an die Kultur, 
die sich heute politisch und emotional im Programm einer multikulturel- 
len Gesellschaft und in der Forderung nach einer Leitkultur artikulieren.

Die Reaktion der Kirchen auf die europäische Einigung fiel recht unter- 
schiedlich aus. Die römisch-katholische Kirche ist eine universale Kirche 
mit monarchischer Spitze im Papsttum. Sie nimmt am diplomatischen 
Verkehr durch Nuntiaturen teil. So repräsentiert einerseits der Nuntius 
des Papstes gegenüber der Brüsseler Administration die Universalkirche. 
Die Universalität des Katholizismus findet aber auch noch in der interna- 
tionalen Kooperation der »Ortskirchen« in Form einer europäischen Bi- 
schofskonferenz ihren Ausdruck. Traditionell verfügt die katholische Kir- 
che auch über eine eigene Europavorstellung in der Idee des christlichen 
Abendlands. Ahnherr dieser Idee ist für sie Karl der Große, den auch Lu- 
ther als Herrscher ganz Europas erwähnte. Neben Karl dem Großen kämen 
freilich auch Karl V. und das Selbstverständnis des Habsburger Reiches als 
Modell in Frage. Luther lehnte den Gedanken einer Universalmonarchie 
und damit des christlichen Abendlands ab. Außerdem waren für ihn die 
Türkenkriege keine Religionskriege zur Erhaltung und Ausbreitung des 
christlichen Abendlands, sondern reine Verteidigungskriege, Notwehr. 
Auch kannte Luther andere europäische Länder nur sehr wenig. Bekannt 
ist seine schlechte und geringe Kenntnis Frankreichs6.

6 Vgl. dazu: Helmar Junghans, Leben und Werk Martin Luthers, Bd. 1, 1983, die 
Beiträge 627ff, insbesondere Gerhard Philipp Wolf, Luthers Beziehungen zu 
Frankreich (677-688)
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Im Unterschie: ZU7T römisch-katholischen Kirche wurden die 1n der Re-
ftormation entstandenen Kirchen Territorialkirchen, Landeskirchen. Die
Retormation war national ausgerichtet. Das gilt $ür das Luthertum och
mehr als für die Retormierten. Calvin und der Zürcher Retormator Heın-
rich Bullinger ührten eiıne europaweıte Korrespondenz. IDEN Luthertum
w ar dagegen regional un! Orientiert Bıs heute hemmt die Vielfalt
un kirchliche Zersplitterung der Reformation eiINe geme1insame Verstän-
digung hbei der Wahrnehmung Von gesamteuropäischen ufgaben. Vielfalt
könnte reilich nicht 11UX Belastung un Problem, sondern auch Chance
sein Auf diesem Hintergrund stellt sich die rage ach der gegenwärtigen

VON Kırche und Theologie 1 1C auft Europa.
Nun annn an dabei nicht a eıne lutherische Wirtschaftspolitik,

eın retormatorisches Völkerrechtskonzept, den Entwurt eiıner christli-
chen Sozialordnung denken Die Hausordnung des gemeınsamen auses
Europa annn nıcht eiıne retormatorische Gesellschaftstheorie und eben
auch nıiıcht 1Ne€e theologische Konzeption für eın Europaprogramm seın
1eimenNnr i1st theologisc. grundsätzlicher ANZUSEeLZEN Inwietern versteht
sich lutherische Theologie als Bezeugung des Evangeliums, und W as hat
diese Botschaft für gesellschaftliche Folgen?

Rechtfertigung allein ad4us Glauben

Auszugehen 1st Von ottes rechtfertigendem Handeln „sola gratla« und
„sola tfide« Das 1st der Articulus tantıs et cadentis ecclesiae, der Artikel,
mıt dem die Kirche steht und fällt‘ TOtZ der Themenformulierung » K1Yr-
che un: Gesellschaft« 1St nicht VO  — einer ypologie, Soziologie oder MoTr-
phologie des Luthertums auszugehen®. Historisch betrachtet, gibt
elbstverständlich e1INe Sozlalgestalt des Luthertums. ber nicht die SOZ1-
algestalt, sondern die Botschaft des lutherischen G’laubensverständnisses
1st die tundamentale rage |DITS Botschaft annn 111A411 in das eiıne Wort
„»Evangelium« zusammentftassen. Wer V OIl »Evangelium« spricht, er-
scheidet damit implizit auch esetz un: Evangelium. Die Brisanz dieses
Ansatzes wird sofort tassbar, en 111211 aktuelle innerlutherische un!:
interkontessionelle Kontroversen Zu JTage Lrat dieser 1SSens 1ın den LDe
batten die Unterzeichnung der „(‚emelinsamen rklärung ZUTe
tertigungslehre«., Es gibt lutherische Positionen, deren wichtigstes Anlie-

352, »„IStO artiıculo Stante Stat Ecclesia, rult ecclesia«.
O,  O, Vgl Aazu Werner Elert, Morphologie des Luthertums, B  2, Soziallehren un

Sozlalwirkungen des Luthertums, Neuausgabe 1958
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Im Unterschied zur römisch-katholischen Kirche wurden die in der Re- 
formation entstandenen Kirchen Territorialkirchen, Landeskirchen. Die 
Reformation war national ausgerichtet. Das gilt für das Luthertum noch 
mehr als für die Reformierten. Calvin und der Zürcher Reformator Hein- 
rieh Bullinger führten eine europaweite Korrespondenz. Das Luthertum 
war dagegen regional und lokal orientiert. Bis heute hemmt die Vielfalt 
und kirchliche Zersplitterung der Reformation eine gemeinsame Verstän- 
digung bei der Wahrnehmung von gesamteuropäischen Aufgaben. Vielfalt 
könnte freilich nicht nur Belastung und Problem, sondern auch Chance 
sein. Auf diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der gegenwärtigen 
Rolle von Kirche und Theologie im Blick auf Europa.

Nun kann man dabei nicht an eine lutherische Wirtschaftspolitik, an 
ein reformatorisches Völkerrechtskonzept, an den Entwurf einer christli- 
chen Sozialordnung denken. Die Hausordnung des gemeinsamen Hauses 
Europa kann nicht eine reformatorische Gesellschaftstheorie und eben 
auch nicht eine theologische Konzeption für ein Europaprogramm sein. 
Vielmehr ist theologisch grundsätzlicher anzusetzen: Inwiefern versteht 
sich lutherische Theologie als Bezeugung des Evangeliums, und was hat 
diese Botschaft für gesellschaftliche Folgen?

i. Rechtfertigung allein aus Glauben

Auszugehen ist von Gottes rechtfertigendem Handeln »sola gratia« und 
»sola fide«. Das ist der Articulus stantis et cadentis ecclesiae, der Artikel, 
mit dem die Kirche steht und fällt7. Trotz der Themenformulierung »Kir- 
che und Gesellschaft« ist nicht von einer Typologie, Soziologie oder Mor- 
phologie des Luthertums auszugehen8. Historisch betrachtet, gibt es 
selbstverständlich eine Sozialgestalt des Luthertums. Aber nicht die Sozi- 
algestalt, sondern die Botschaft des lutherischen Glaubensverständnisses 
ist die fundamentale Frage. Die Botschaft kann man in das eine Wort 
»Evangelium«* zusammenfassen. Wer von »Evangelium« spricht, unter- 
scheidet damit implizit auch Gesetz und Evangelium. Die Brisanz dieses 
Ansatzes wird sofort fassbar, denkt man an aktuelle innerlutherische und 
interkonfessionelle Kontroversen. Zu Tage trat dieser Dissens in den De- 
batten um die Unterzeichnung der »Gemeinsamen Erklärung zur Recht- 
fertigungslehre«. Es gibt lutherische Positionen, deren wichtigstes Anlie­

7 WA 4 0 ΙΠ, 352, 3: »Isto articulo stante stat Ecclesia, mente m it ecclesia«.
8 Vgl. dazu: Werner Eiert, Morphologie des Luthertums, Bd. 2, Soziallehren und

Sozialwirkungen des Luthertums, Neuausgabe 1958
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SCH die Verständigung mıt Rom 1st 111e besondere Autgabe des eltlu:
thertums ware ür S1e die Verständigung mıt dem Katholizismus:; solche
Vorstellungen finden sich ın dem Dokument „Einheit VOr« Von den
äanen abgesehen, sehen skandinavische Lutheraner 1 Kirchen- und
Amtsverständnis eınen besonderen Brennpunkt lutherischer Theologie.
uch ın den USA gibt CS solche Stimmen. An der unterschiedlichen Fas-
SUNg der CGCemeinschaft mıiıt den anglikanischen Kirchen ın den Vereinba-

der (Meißener Erklärung!] und der skandınavischen Kirchen
Porvoo] wird dies sichtbar. Die Kirchengemeinschaft mM1t den chwedi-
schen Lutheranern £ällt Anglikanern leichter CI} des historischen Ep1
skopats ın Schweden und der damit verbundenen tormalen apostolischen
Sukzession. l dhhe näherung katholische Standpunkte annn innerpro-
testantische Gemeinschaft belasten, WC1Nn lutherische Kirchen onderwe

gehen und Sondervereinbarungen aushandeln I Die Alternative dazu ist
die Stärkung der Leuenberger Kirchengemeinschatt. Denn die Verständi-
U auft der Grundlage eines gemeınsamen Amtsverständnisses er
Einschluss der Möglichkeit eıner Anerkennung des Papstes als precher
der Christenheit 1st eine andere Perspektive als der Nnsatz bei tikei
der wonach ZU1X1 Kirchengemeinschaft die Übereinstimmung 1n der
Verkündigung des Evangeliums zureicht: »Satıs est consentiıre de doctrina
evangelii et de 1Administratione SACrAaMEeNtfOTrUM « Damlıt 1St der aktuelle
Stellenwert der rage ach dem retormatorischen Verständnis der ec
fertigung benannt. Allerdings geht €e1 nicht e1INe korrekte FOr-
mulierung der Rechttertigungslehre, sondern die rage, ob die ec
ertigung das Krıternum evangelischen 2UDEenNns 1st oder ob durch ande-

Yıterien EeETSEeIZT werden annn oder S1€ erganzt werden musste
Was besagt alsgo die rage ach Rechtfertigung als Krıterium:“ ec  er

tıgung 1st e1se des Handelns (ottes, nıcht Werk, Leistung des Men-
schen, auch nicht Erfolg des Handelns der Kirche. Der Glaube die
Rechtfertigung bekennt (:ottes Gottheit, schlagwortartig peESART Theozen-
trik, nıcht Ekklesiozentrik amı ıst en Bemühungen kirchliche
un: mensc.  iche Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, Selbstbehaup-
(ung e1Ne (Grenze gesetzt. {[)as INUusSsS dann auch ın der Art der Prasenz V OIl

C‘hristen un: Kırchen 1n Europa bedacht werden. CGiottes Handeln ereignet
sich SOla gratla«. 1esem „sola gratia« des andelns (Jottes entspricht
auft Seiten des Menschen das „sola tide Claube 1st dabei nıcht als SpeZl-
üsches (Offenbarungs)wissen un: a2uch nıcht intfach als Gehorsam g -
genüber der Autoritat Ottes und dem Anspruch der Offenbarung VC]-

stehen. GClaube 1st Vertrauen, tiducla, das re1lc. Wiıssen und Zustim-
mMung, notıitıa un: A55SCIISUS, e1NsC  1e Solche etonung des auDens
vereinzelt. Für evangelische Überzeugung ıst der persönliche Vollzug des
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gen die Verständigung mit Rom ist. Eine besondere Aufgabe des Weltlu- 
thertums wäre für sie die Verständigung mit dem Katholizismus; solche 
Vorstellungen finden sich in dem Dokument »Einheit vor uns«. Von den 
Dänen abgesehen, sehen skandinavische Lutheraner im Kirchen- und 
Amtsverständnis einen besonderen Brennpunkt lutherischer Theologie. 
Auch in den USA gibt es solche Stimmen. An der unterschiedlichen Fas- 
sung der Gemeinschaft mit den anglikanischen Kirchen in den Vereinba- 
rungen der EKD (Meißener Erklärung) und der skandinavischen Kirchen 
(Porvoo) wird dies sichtbar. Die Kirchengemeinschaft mit den schwedi- 
sehen Lutheranern fällt Anglikanern leichter wegen des historischen Epi- 
skopats in Schweden und der damit verbundenen formalen apostolischen 
Sukzession. Die Annäherung an katholische Standpunkte kann innerpro- 
testantische Gemeinschaft belasten, wenn lutherische Kirchen Sonderwe- 
ge gehen und Sondervereinbarungen aushandeln. Die Alternative dazu ist 
die Stärkung der Leuenberger Kirchengemeinschaft. Denn die Verständi- 
gung auf der Grundlage eines gemeinsamen Amtsverständnisses unter 
Einschluss der Möglichkeit einer Anerkennung des Papstes -  als Sprecher 
der Christenheit -  ist eine andere Perspektive als der Ansatz bei Artikel ך 
der CA, wonach zur Kirchengemeinschaft die Übereinstimmung in der 
Verkündigung des Evangeliums zureicht : » satis est consentiré de doctrina 
evangelii et de administratione sacramentorum«. Damit ist der aktuelle 
Stellenwert der Frage nach dem reformatorischen Verständnis der Recht- 
fertigung benannt. Allerdings geht es dabei nicht um eine korrekte For- 
mulierung der Rechtfertigungsiehre, sondern um die Frage, ob die Recht- 
fertigung das Kriterium evangelischen Glaubens ist oder ob es durch ande- 
re Kriterien ersetzt werden kann oder um sie ergänzt werden müsste.

Was besagt also die Frage nach Rechtfertigung als Kriterium? Rechtfer- 
tigung ist Weise des Handelns Gottes, nicht Werk, Leistung des Men- 
sehen, auch nicht Erfolg des Handelns der Kirche. Der Glaube an die 
Rechtfertigung bekennt Gottes Gottheit, schlagwortartig gesagt: Theozen- 
trik, nicht Ekklesiozentrik. Damit ist allen Bemühungen um kirchliche 
und menschliche Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, Selbstbehaup- 
tung eine Grenze gesetzt. Das muss dann auch in der Art der Präsenz von 
Christen und Kirchen in Europa bedacht werden. Gottes Handeln ereignet 
sich »sola gratia«. Diesem »sola gratia« des Handelns Gottes entspricht 
auf Seiten des Menschen das »sola fide«. Glaube ist dabei nicht als spezi- 
fisches (Offenbarungs )wissen und auch nicht einfach als Gehorsam ge- 
genüber der Autorität Gottes und dem Anspruch der Offenbarung zu ver- 
stehen. Glaube ist Vertrauen, fiducia, das freilich Wissen und Zustim- 
mung, notitia und assensus, einschließt. Solche Betonung des Glaubens 
vereinzelt. Für evangelische Überzeugung ist der persönliche Vollzug des
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Glaubens maßßngeblich. Der -atholische Vorwurtf des Subjektivismus
den retormatorischen Ansatz 1sSt durchaus begreiflich. DiIie eıgene ber-
ZCUBUNS stattdessen könnte INa  - auch VO eigenen (:ew1ssen sprechen

1st Merkmal evangelischen Glaubens. Luther hat 1n eıner Dıisputation
diese 1C 1n einer Formel gedrängt gefasst: „»hominem tide justificari«”?,
die theologische Grundaussage sel, dass der ensch gerecht werde 1
Glauben. IDie Aussage »SOviel du glaubst, soviel ast du«'% hat Auswir-
kungen auf die1 die Lebensführung. Zutage Il dies etwa 1 Kon-

die rechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs. el ist
eın Konflikt zwischen dem Lebensrecht des Embryo und dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Frau au  etizen. Dıie katholische Posiıtion sucht
den Onflıkt urc ıne eindeutige NOormatıve Entscheidung lösen, für
die S1e auch und VOI em den Gesetzgeber in Ptflicht nımmt: Er soll miı1t-

des Strafrechts iıne eindeutige gesetzliche egelung treffen, die
Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Evangelische Deutung der persönli-
chen Lebensführung wird hingegen die Gewissensentscheidung der Be-
troffenen beachten und sS1€ Zuerst auf die persönliche Verantwortung für
ihre Entscheidung ansprechen. Während die katholische Lehre das (Jewls-
5 C  - dem Ciesetz zuordnet und ür die Auslegung des C(ijesetzes auf die ehr
amtliche Autorität der Kirche verweıist, wird evangelische das (ie-
w1ssen ZWar nicht die Willkür eıner beliebigen Entscheidung auslie-
fern, ohl aber die Autonomie der persönlichen Urteils- und (,;ew1ssens-
bildung respektieren. Soviel ZUuUI Veranschaulichung der Lebensbedeutung
des „sola tide«

Zu edenken ist auch die Absage 4an jede Werkfrömmigkeit und den
Verdienstgedanken, der 1M »sola gratla« und »„sola tide« enthalten 1st. Da-
mi1t kommt die Rede V »mer1ıtum«, VO  - der Verdienstlichkeit guter
Werke 1Ns Blickteld i hese Absage nthält keineswegs einen Verzicht auf

ber die wird VO  - der Soteriologie abgekoppelt. Für Luther
folgt AUS der Absage AIl den Verdienstgedanken nicht, dass Handeln, das
1un des Guten für den Christen überflüssig ware ES geht nicht den
Verzicht, das (G:ute cun, sondern das Vertrauen auft Werke »ut
nulla fiant, sed, ut In Nnu. contidat«: I dhe Werke sollen nicht „gleißen«,
nicht glänzen. DIiese Aussage macht trei: 1ıne nicht-meritorische

1st nicht das eıgene Seelenheil bekümmert, sondern orlientiert
sich utzen des Nächsten. Das erlaubt utilitaristische Erwäagungen.
eil und Wohl werden unterschieden, w as aber nicht mMi1t einer 1rennung
beider verwechseln 1sSt rennung könnte nämlich meıinen, dass 65

39 1, 176, 34{1
2, 719, vgl »„Fides el Prom1ss10 unt relativa«, 4, 2
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Glaubens maßgeblich. Der katholische Vorwurf des Subjektivismus gegen 
den reformatorischen Ansatz ist durchaus begreiflich. Die eigene Über- 
zeugung -  stattdessen könnte man auch vom eigenen Gewissen sprechen 
-  ist Merkmal evangelischen Glaubens. Luther hat in einer Disputation 
diese Sicht in einer Formel gedrängt gefasst: »hominem fide iustificari«9, 
die theologische Grundaussage sei, dass der Mensch gerecht werde im 
Glauben. Die Aussage »soviel du glaubst, soviel hast du«10, hat Auswir- 
kungen auf die Ethik, die Lebensführung. Zutage tritt dies etwa im Kon- 
flikt um die rechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs. Dabei ist 
ein Konflikt zwischen dem Lebensrecht des Embryo und dem Selbstbe- 
stimmungsrecht der Frau vorauszusetzen. Die katholische Position sucht 
den Konflikt durch eine eindeutige normative Entscheidung zu lösen, für 
die sie auch und vor allem den Gesetzgeber in Pflicht nimmt: Er soll mit- 
hilfe des Strafrechts eine eindeutige gesetzliche Regelung treffen, die 
Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Evangelische Deutung der persönli- 
chen Lebensführung wird hingegen die Gewissensentscheidung der Be- 
troffenen beachten und sie zuerst auf die persönliche Verantwortung für 
ihre Entscheidung ansprechen. Während die katholische Lehre das Gewis- 
sen dem Gesetz zuordnet und für die Auslegung des Gesetzes auf die lehr- 
amtliche Autorität der Kirche verweist, wird evangelische Ethik das Ge- 
wissen zwar nicht an die Willkür einer beliebigen Entscheidung auslie־ 
fern, wohl aber die Autonomie der persönlichen Urteils- und Gewissens- 
bildung respektieren. Soviel zur Veranschaulichung der Lebensbedeutung 
des »sola fide«.

Zu bedenken ist auch die Absage an jede Werkfrömmigkeit und an den 
Verdienstgedanken, der im »sola gratia« und »sola fide« enthalten ist. Da- 
mit kommt die Rede vom »meritum«, von der Verdienstlichkeit guter 
Werke ins Blickfeld. Diese Absage enthält keineswegs einen Verzicht auf 
Ethik. Aber die Ethik wird von der Soteriologie abgekoppelt. Für Luther 
folgt aus der Absage an den Verdienstgedanken nicht, dass Handeln, das 
Tun des Guten für den Christen überflüssig wäre. Es geht nicht um den 
Verzicht, das Gute zu tun, sondern um das Vertrauen auf Werke -  »non ut 
nulla fiant, sed, ut in nulla confidat«: Die Werke sollen nicht »gleißen«, 
nicht glänzen. Diese Aussage macht Ethik frei: Eine nicht-meritorische 
Ethik ist nicht um das eigene Seelenheil bekümmert, sondern orientiert 
sich am Nutzen des Nächsten. Das erlaubt utilitaristische Erwägungen. 
Heil und Wohl werden unterschieden, was aber nicht mit einer Trennung 
beider zu verwechseln ist. Trennung könnte nämlich meinen, dass es

9 WA 39 I, 176, 34f
10 WA 2, 719, 8; vgl. »Fides et promissio sunt relativa«, WA 57, 45, 24
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beim Wohl bla Außerliches, reıin Materielles geht, beim nner-
lichen hingegen eın (Gelistiges, E die ınnere UÜberzeugung. Der lau
be außert sich durchaus öffentlich ber Außerungen des Menschen, Wer-
ke des Glaubens sind nıcht Bedingungen der Anerkennung des Menschen
durch (‚ott 1)as „sola ide«, »„sola gratla« wird anthropologisch relevant ın
der Unterscheidung VO  - Person und erken Die Person verdankt sich
nicht der Eigentätigkeit. „Fides tacit personam« *. Der Glaube chatft die
Person. Dies widerspricht der marxistischen Auffassung VO Menschen.
Denn ach Karl] Marx EIZEUZT siıch der ensch selbst Urc. seineel
Ist aber der Mensch Erzeugnis, Produkt eigener Arbeit, dann annn auch der
Lebenswert, die Daseinsberechtigung eines Menschen VO  - seıner eigenen
(Arbeits)leistung abhängig gemacht werden.

Wiederum se1 damit nichts sinnvolle, nützliche, produktive Le1-
Stungen BESAZT. ber S1e sind und bleiben menschliche Leistungen, die
gunsten VO  3 Mitmenschen erbracht werden, un! dienen nıiıcht als Mittel
und Wege ZUrTr Erlösung, Vervollkommnung un:! Perfektionierung des
Menschen und se1iner Welt Ihese Leistungen können VO  - anderen beur-
teilt werden, und unterliegen nicht ILUF der Selbstbeurteilung. Idie Eur-
teilung durch andere kann mehr oder wenıger gerecht ausfallen Das Ur-
teil ber den Wert eiınes Menschen, ber seine Person ist hingegen letzt-
ich dem Urteil anderer Das gilt auch für Verbrecher: Beurteilt
und verurteilt werden se1ıne aten Sanktionen für Verfehlungen sind ın
ordentlichen Vertahren verhängen, ach dem Ma irdischer Gerechtig-
eıt Über die Person steht ingegen (Giott allein das Urteil

1ese reformatoriche 1C. des Menschen aus der Perspektive des recht-
fertigenden Urteils Gottes hat ihren rund auch 1n der Deutung der Sun
de (,Ott rechtfertigt den Sünder Eın Christ wird nicht eshalb VO  - (,Ott
ANSCHOININECN, als gerecht akzeptiert, weil ftromm 1St, weil CT sich
bemüht, eın (,ott gefälliges Leben führen, weil CI Selbstheiligung be-
treibt. (,Ott allein spricht den Sünder bedingungslos, UumsOonNnsST, »gratiSs«
frel. Ihm wird bedingungslose Annahme urc. (,oOtt zuteıl. Er ist damit
VOI (GoOtt, Deo, gerecht. ber bleibt Menschl!?2 Solange CI als
ensch Jebt, 1st ach Ww1e VOI »Fleisch«, CaIQ, wobhei Fleisch nicht mıiıt
der Sinnlichkeit, Fleischlichkeit gleichzusetzen 1st, sondern alle Versu-
chungen und Gefährdungen, auch die geistigsten meın Das besagt die
Formel 5S1mul 1ustus et ECCAaLOT«, zugleich Sünder und gerecht. S1e besagt
nicht, dass sich Leben des Menschen UrCc. CGiottes rechtfertigendes

30 Il 282,
56I 272, I »Simul 1uUStus p VCIdA, sed ILStUS reputatiıone e PIO-

M1S5S10N€ «
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beim Wohl um etwas bloß Äußerliches, rein Materielles geht, beim Inner- 
liehen hingegen um rein Geistiges, um die innere Überzeugung. Der Glau- 
he äußert sich durchaus öffentlich. Aber Äußerungen des Menschen, Wer- 
ke des Glaubens sind nicht Bedingungen der Anerkennung des Menschen 
durch Gott. Das »sola fide«, »sola gratia« wird anthropologisch relevant in 
der Unterscheidung von Person und Werken. Die Person verdankt sich 
nicht der Eigentätigkeit. »Fides facit personam«11. Der Glaube schafft die 
Person. Dies widerspricht der marxistischen Auffassung vom Menschen. 
Denn nach Karl Marx erzeugt sich der Mensch selbst durch seine Arbeit. 
Ist aber der Mensch Erzeugnis, Produkt eigener Arbeit, dann kann auch der 
Lebenswert, die Daseinsberechtigung eines Menschen von seiner eigenen 
(Arbeits)leistung abhängig gemacht werden.

Wiederum sei damit nichts gegen sinnvolle, nützliche, produktive Lei- 
stungen gesagt. Aber sie sind und bleiben menschliche Leistungen, die zu- 
gunsten von Mitmenschen erbracht werden, und dienen nicht als Mittel 
und Wege zur Erlösung, Vervollkommnung und Perfektionierung des 
Menschen und seiner Welt. Diese Leistungen können von anderen beur- 
teilt werden, und unterliegen nicht nur der Selbstbeurteilung. Die Beur- 
teilung durch andere kann mehr oder weniger gerecht ausfallen. Das Ur- 
teil über den Wert eines Menschen, über seine Person ist hingegen letzt- 
lieh dem Urteil anderer entzogen. Das gilt auch für Verbrecher: Beurteilt 
und verurteilt werden seine Taten. Sanktionen für Verfehlungen sind in 
ordentlichen Verfahren zu verhängen, nach dem Maß irdischer Gerechtig- 
keit. Über die Person steht hingegen Gott allein das Urteil zu.

Diese reformatoriche Sicht des Menschen aus der Perspektive des recht- 
fertigenden Urteils Gottes hat ihren Grund auch in der Deutung der Sün- 
de. Gott rechtfertigt den Sünder. Ein Christ wird nicht deshalb von Gott 
angenommen, als gerecht akzeptiert, weil er fromm ist, weil er sich 
bemüht, ein Gott gefälliges Leben zu führen, weil er Selbstheiligung be- 
treibt. Gott allein spricht den Sünder bedingungslos, umsonst, »gratis« 
frei. Ihm wird bedingungslose Annahme durch Gott zuteil. Er ist damit 
vor Gott, coram Deo, gerecht. Aber er bleibt Mensch12. Solange er als 
Mensch lebt, ist er nach wie vor »Fleisch«, caro, wobei Fleisch nicht mit 
der Sinnlichkeit, Fleischlichkeit gleichzusetzen ist, sondern alle Versu- 
chungen und Gefährdungen, auch die geistigsten meint. Das besagt die 
Formel »simul iustus et peccator«, zugleich Sünder und gerecht. Sie besagt 
nicht, dass sich am Leben des Menschen durch Gottes rechtfertigendes

11 WA 39 I, 282, i
12 WA 56, 272,17 »simul iustus et peccator re vera, sed iustus ex reputatione et pro-

missione«
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Handeln überhaupt nichts verändert, ohl aber, dass der Gerechtfertigte
angewiesen bleibt auf ottes nade, dass CT tehlen, sündigen annn Die
Annahme der Rechtfertigung ist Glaubenssache WAar INa durchaus e1-
HCI Fortschritt, eıne Entwicklung und eın Wachstum der Erfahrung des
auDbens un! der Lebenspraxis geben‘!®, aber der Glaubende bleibt VOLE

(,oOtt auf na angewı1esen. Deshalb i1st für retormatorische Theologie die
Rede VO  am e1iner Mehrung der nade, einem augmentum gratiae, nicht

Katholische Te bestreitet ‚WäarTr eDentalls nicht, dass die
Rechtfertigung 1iUT 1 Clauben un!:! UuUrcC Naı möglich Ist Die Zuspit-
LU auf das »allein«, das »SOla«, und die Zustimmung ZU Formel » Z1U-

gleich Sunder und gerecht« wurden VO Konzil VONn rient bewusst VeCI-

worten. In der katholischen Anthropologie 1st näamlich das Zutrauen ZU

Leistungsvermögen un! den Kräftften des Menschen größer.
DIie Differenz ze1gt sich cschließlich ın der Bewertung des hberum arbi-

trıum, der Mitwirkung des Menschen seinem Heil ach lutherischem
Bekenntnis hat der ensch eınen freien ıllen hinsichtlic der Gestal-
L(UNg der Welt (CA 18} Lutherische Anthropologie ıst nicht manichäisch;
aber 61€e i1st nüchterner un! realistischer be1 der Einschätzung des Men-
schen un se1nes ermögens. Darın unterscheidet sich tutherische 1C
des Menschen VO einer katholischen und einer idealistischen, aber auch
VO  — utopischen Projekten der Weltverbesserung.

Ist ıne solche theologische rundlegun der Glaubensgewissheit und
damıit des Selbstverständnisses des Menschen nıcht inhaltsleer, ein blofß
tormaler Imperatıv! Bleibt S16 1 1C auf die Folgen 11r Lebenstührung,

un Kultur nicht tolgenlos und unfruc.  ar? [ )as 1st eın ekannter
Einwand die Orientierung Glauben als dem einzıgen ıteriıum
des Gottesverhältnisses. Lhese Orientierung nötigt somıiıt dazu, ber das
evangelische Proiil nachzudenken. In dieser Hinsicht die Kontro-
C1I5CH ber die (ıemeinsame rklärung ZUF Rechttertigungslehre nıiıcht
unnötig un überflüssig. 1i Jie Rechttertigungslehre 1st eben eın nNt-
wirrbares Knäuel VOomn Lehrsätzen und Glaubenstormeln, auch nicht 11UT

eın blofßes kontessionelles TYTDSTUC Sie ist darum auch nicht 1LUFr das ist
1E elbstverständlic auch ıne Lehraussage, die auf ihre Vereinbarkeit
mıiıt anderen Lehraussagen efragen und überprüften ist 1e1mehr
geht CS ın ihr die 2NrNe1 des Gottesglaubens. SO verstanden, ıst die
Rechtfertigung, das Evangelium, Krıteriıum evangelischen AauDens ] he-

Besinnung auf die Mitte evangelischer Theologie ist auch Ausgangs-
punkt der Überlegungen Kirche und Gesellschaftt 1€ese rundlegun:
des 4aUDenNs 1st U:  H entfalten 11 1C auf das Verständnis von Kirche
und Welt

Vgl AazZzu Wilfried oest, (‚esetz un: Freiheit, ufl L961I, 68{ff
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Handeln überhaupt nichts verändert, wohl aber, dass der Gerechtfertigte 
angewiesen bleibt auf Gottes Gnade, dass er fehlen, sündigen kann. Die 
Annahme der Rechtfertigung ist Glaubenssache. Zwar mag es durchaus ei- 
nen Fortschritt, eine Entwicklung und ein Wachstum der Erfahrung des 
Glaubens und der Lebenspraxis geben13, aber der Glaubende bleibt vor 
Gott auf Gnade angewiesen. Deshalb ist für reformatorische Theologie die 
Rede von einer Mehrung der Gnade, einem augmentum gratiae, nicht an- 
gemessen. Katholische Lehre bestreitet zwar ebenfalls nicht, dass die 
Rechtfertigung nur im Glauben und durch Gnade möglich ist. Die Zuspit- 
zung auf das »allein«, das »sola«, und die Zustimmung zur Formel »zu- 
gleich Sünder und gerecht« wurden vom Konzil von Trient bewusst ver- 
worfen. In der katholischen Anthropologie ist nämlich das Zutrauen zum 
Leistungsvermögen und zu den Kräften des Menschen größer.

Die Differenz zeigt sich schließlich in der Bewertung des liberum arbi- 
trium, der Mitwirkung des Menschen an seinem Heil. Nach lutherischem 
Bekenntnis hat der Mensch einen freien Willen hinsichtlich der Gestal- 
tung der Welt (CA 18). Lutherische Anthropologie ist nicht manichäisch; 
aber sie ist nüchterner und realistischer bei der Einschätzung des Men- 
sehen und seines Vermögens. Darin unterscheidet sich lutherische Sicht 
des Menschen von einer katholischen und einer idealistischen, aber auch 
von utopischen Projekten der Weltverbesserung.

Ist eine solche theologische Grundlegung der Glaubensgewissheit und 
damit des Selbstverständnisses des Menschen nicht inhaltsleer, ein bloß 
formaler Imperativ? Bleibt sie im Blick auf die Folgen für Lebensführung, 
Ethik und Kultur nicht folgenlos und unfruchtbar? Das ist ein bekannter 
Einwand gegen die Orientierung am Glauben als dem einzigen Kriterium 
des Gottesverhältnisses. Diese Orientierung nötigt somit dazu, über das 
evangelische Profil nachzudenken. In dieser Hinsicht waren die Kontro- 
versen über die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre nicht 
unnötig und überflüssig. Die Rechtfertigungslehre ist eben kein unent- 
wirrbares Knäuel von Lehrsätzen und Glaubensformeln, auch nicht nur 
ein bloßes konfessionelles Erbstück. Sie ist darum auch nicht nur -  das ist 
sie selbstverständlich auch -  eine Lehraussage, die auf ihre Vereinbarkeit 
mit anderen Lehraussagen zu befragen und zu überprüfen ist. Vielmehr 
geht es in ihr um die Wahrheit des Gottesglaubens. So verstanden, ist die 
Rechtfertigung, das Evangelium, Kriterium evangelischen Glaubens. Die- 
se Besinnung auf die Mitte evangelischer Theologie ist auch Ausgangs- 
punkt der Überlegungen zu Kirche und Gesellschaft. Diese Grundlegung 
des Glaubens ist nun zu entfalten im Blick auf das Verständnis von Kirche 
und Welt.
13 Vgl. dazu: Wilfried Joest, Gesetz und Freiheit, 3. Aufl. 1961, 68ff
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Das Kirchenverständnis der tutherischen Reformation

Den tikel des Augsburgischen Bekenntnisses habe IC bereits C1-

wähnt. Er steht in elıner Abfolge VO  - Grundaussagen evangelischen Jau-
bens, ausgehend V Christusglauben, ber die Bestiımmung des Evange-
liums als Zusage der Rechtfertigung (CA 4} sodann den Autftrag der Ver-
kündigung des Evangliums (CA 5} un!: dem adurch gewirkten Le-
ben des Christen ICA hintührend ZU. Auftrag, Mandat der Kirche.
Evangelisch verstanden, führt das Geftälle VO Glauben ZuXL Kirche, nicht
umgekehrt. e 1TC i1st Gemeinschaft der Glaubenden, Versammlung,
»Congregatıio TuUum« S1e 1st eschöp des Wortes, »Crea verbi«
oder »CTeALu evangelii«* . dDie Schmalkaldischen Artikel CI knapp
und pragnant: »ES weilß, (:ott lob, e1ın Kınd Von sieben Jahren, w as die Kır-
che 1sSt namlıich die heiligen Gläubigen un!‘ die Schäflein, die iıhres ırten
Stimme hören« (Art 12} Maißgeblich ıst die Autorıität des Wortes Ottes
ın der Kirche, niıcht die Autorı1tät des Papstes Die Kirche wird Urc. das
Wort erhbaut!> DDas Leben und esen der Kirche besteht im Wort
Gottes!® Gemeinde, Kirche, 1St Geschöpft, „Tochter« des Evangeliums,
nıcht dessen Multter!/.

Alierdings dartf INnNan die Konzentration aut das, w as rund der Kirche 1St,
nämlich allein das Evangelium, nicht verwechseln mıiıt einer Unsichtbar-
eıt der Kirche. Verborgen, nıcht sichtbar ist der Glaube!® Als (eme1n-
schaft der lJaubenden un! 1 CGlauben ist die Kirche glauben, credo
ecclesiam. ber die geglaubte Kıirche hat aufßere Kennzeichen,

denen S1€e In der Welt erkennen un! identiftizieren ist!?
Diese Kennzeichen sind Lebensäußerungen der Kirche, nicht jedoch emp1-
risch autweisbare Eigenschatten. ach katholischer Lehre sind die Prädi-
ate der Kirche (»eine, heilige, katholische, apostolische« Kirche) dagegen
historisch und empirisch beweisende un: belegende Eigenschaften
der wahren Kirche Der historische Nachweis der apostolischen Sukzessi-
O  p die Heiligkeit VON Kirchengliedern, die räumliche un: zeitliche Ka-
tholizität und die universale Einheit Jegitimieren den Anspruch der rO-
misch-katholischen Kirche, aAuch als Weltkirche ardına Robert Bellar-
14 6, 5 60, 3—561I,
15 4, 41 „Ecclesia aedificatur PCI evangelium«

f 721 » ] Ota ıta E1 substantia ecclesiae est 1n verbo dei. «
ı/ 42, 334 „FEcclesia nım ET tilia, nata verbo, 110  — est verbi. (QQuiı1 1g1-

fur verbum amıttıt et rulit ın acceptatıonem CISONALUN, desinit ecclesia CS _«
| 8 I8, 652, 23 „abscondita ecclesia, latent Sanct1i«
15 Vgl Von den Konzihis un Kirchen 39, 628{if; Wider Hans Ors 41,

y L, 478{f
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2. Das Kirchenverständnis der lutherischen Reformation

Den 7. Artikel des Augsburgischen Bekenntnisses habe ich bereits er- 
wähnt. Er steht in einer Abfolge von Grundaussagen evangelischen Glau- 
bens, ausgehend vom Christusglauben, über die Bestimmung des Evange- 
liums als Zusage der Rechtfertigung (CA 4), sodann den Auftrag der Ver- 
kündigung des Evangliums (CA 5) und dem dadurch gewirkten neuen Le- 
ben des Christen (CA 6) hinführend zum Auftrag, Mandat der Kirche. 
Evangelisch verstanden, führt das Gefälle vom Glauben zur Kirche, nicht 
umgekehrt. Die Kirche ist Gemeinschaft der Glaubenden, Versammlung, 
»Congregatio sanctorum«. Sie ist Geschöpf des Wortes, »creatura verbi« 
oder »creatura evangelii«14. Die Schmalkaldischen Artikel sagen es knapp 
und prägnant: »Es weiß, Gott lob, ein Kind von sieben Jahren, was die Kir- 
che ist: nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten 
Stimme hören« (Art. 12). Maßgeblich ist die Autorität des Wortes Gottes 
in der Kirche, nicht die Autorität des Papstes. Die Kirche wird durch das 
Wort erbaut15. Das ganze Leben und Wesen der Kirche besteht im Wort 
Gottes16 . Gemeinde, Kirche, ist Geschöpf, »Tochter« des Evangeliums, 
nicht dessen Mutter17.

Allerdings darf man die Konzentration auf das, was Grund der Kirche ist, 
nämlich allein das Evangelium, nicht verwechseln mit einer Unsichtbar- 
keit der Kirche. Verborgen, nicht sichtbar ist der Glaube18. Als Gemein- 
schaft der Glaubenden und im Glauben ist die Kirche zu glauben, credo 
ecclesiam. Aber die geglaubte Kirche hat äußere Kennzeichen, notae ex- 
temae, an denen sie in der Welt zu erkennen und zu identifizieren ist19. 
Diese Kennzeichen sind Lebensäußerungen der Kirche, nicht jedoch empi- 
risch aufweisbare Eigenschaften. Nach katholischer Lehre sind die Prädi- 
kate der Kirche (»eine, heilige, katholische, apostolische« Kirche) dagegen 
historisch und empirisch zu beweisende und zu belegende Eigenschaften 
der wahren Kirche. Der historische Nachweis der apostolischen Sukzessi- 
on, die Heiligkeit von Kirchengliedern, die räumliche und zeitliche Ka- 
tholizität und die universale Einheit legitimieren den Anspruch der rö- 
misch-katholischen Kirche, auch als Weltkirche. Kardinal Robert Bellar-

14 WA 6, 560, 3-561, i
15 WA 4, 415 »Ecclesia aedificatur per evangelium«
16 WA 7, 721 »Tota vita et substantia ecclesiae est in verbo dei.«
17 WA 42, 334 »Ecclesia enim est filia, nata ex verbo, non est mater verbi. Qui igi- 

tur verbum amittit et m it in acceptationem personamm, desinit ecclesia esse.«
18 WA 18, 652, 23 »abscondita ecclesia, latent sancti«
19 Vgl. Von den Konziliis und Kirchen 1539, WA 50, 628ff; Wider Hans Worst 1541, 

WA 51, 478ff.
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mın erklärte, die katholische IC se1 ( sichtbar w1ıe das Königreich
Frankreich oder die Republik Venedig. Als sichtbare Körperschatft habe S1€
auch eine rechtmäßige eglıerung. Luther dagegen 7 als Kennzeichen
der Kirche auf, w as die Kirche Eut ETr ennt cdie Verkündigung des Evange-
liums, Taufe, Abendmahl, das der Christen, Absolution, das Vor
handensein VO  .. Amtern und das Heiligtum des Kreuzes, den Lebensvoll
ZUE VO Christen. Kirc  iCcCNes Leben und christlicher Claube außern sıch.
S1e bekennen das Evangelium®“®. Das Bekenntnis des aubens ıst jedoch
nicht verwechseln mi1t einem Bekenntnisstand, einem geschriebenen
Bekenntnis, sondern meınint den Vollzug des Bekennens, das ıch-an-das
Evangelium-halten.

Fın derartiges Grundverständnis VO'  — IC nat Auswirkungen auf de
ICIn Gestaltung. Leitend ıst dıe Frage: Wer pricht 1M amen der Kırche?
Erwähnt wurde bereits die antipäpstliche Frontstellung 1n Luthers uffas
SUu1ls VUu  — Kirche und Gemeinde. Denn miıt der Bestreitung der Autorıtät
des Papstes un des Konzils i1st zugleich die egründung der Legitimität
des Kircheseins auf eiıne Hierarchie der ÄII'I.th in rage gestellt. ] dıie Ord:
NUuNng der Kirche 1sSt nıcht 1ure divino. „Göttlichen Rechts«, die Meta-
pher verwenden, ıst nıcht die Amterordnung, sondern allein das Van-
gelium. Dhes hehbht auch die Annahme eines wesenhatten Unterschieds
zwischen Klerus un!: LaJıen auf Der Priesterstand 1st nıcht dem esen
ach verschieden \'48) Christenstand. WAar hat der Prediger des vangeli-
U1l eıne besondere Beauftragung öffentlichen Verkündigung, aber CI
hbesitzt nicht e1iNe besondere Prägung, einen „Character indelebilis« Somıit
1st das Allgemeine Prjestertum der Gläubigen die praktische Konsequenz
AUS der Rechtfertigung allein aus Glauben, w1e Luther 1n der chrift » Von
der Freiheit e1INes Christenmenschen« 1520 nachdrücklich herausgearbei-
tet hat Man annn also die Ämterfrage nıcht VOL der ematı der echt-
fertigung tTeNNeEN

Diese theologische Entscheidung hat tiefgreifende Auswirkungen auf
die Kirchenstruktur. £1 INaß das Thema der Ordination der Frau ZU

Predigtamt beiseite Jeiben 1€ESE Trage 1St TeE11L1C eın lest 1mM Öökumen1ı1-
schen Dıiıskurs, denn der prinzipielle Ausschluss der Frau VO kirchlichen
Amt 1sSt mıiıt dem reformatorischen Verständnis der Rechtfertigung nıcht
vereinbar. Strukturfragen, Fragen kirchlicher Urganısatıion, sind ach Iu.
therischer Auffassung zunächst einmal Fragen der Zweckmäßigkeit. Un-
verzichtbar ıst die Mitwirkung der Gemeinden. Synoden sind darum
der Kirchenleitung beteiligt. uch be]1 der Beurteilung VOo  - Lehrfragen ha-

39 IL, LÖTI, »Propter contessionem COeELUS ecclesiae est visibilis.«
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min erklärte, die katholische Kirche sei so sichtbar wie das Königreich 
Frankreich oder die Republik Venedig. Als sichtbare Körperschaft habe sie 
auch eine rechtmäßige Regierung. Luther dagegen zählt als Kennzeichen 
der Kirche auf, was die Kirche tut. Er nennt die Verkündigung des Evange- 
liums, Taufe, Abendmahl, das Gebet der Christen, Absolution, das Vor- 
handensein von Ämtern und das Heiligtum des Kreuzes, den Lebensvoll- 
zug von Christen. Kirchliches Leben und christlicher Glaube äußern sich. 
Sie bekennen das Evangelium20. Das Bekenntnis des Glaubens ist jedoch 
nicht zu verwechseln mit einem Bekenntnisstand, einem geschriebenen 
Bekenntnis, sondern meint den Vollzug des Bekennens, das Sich-an-das 
Evangelium-halten.

Ein derartiges Grundverständnis von Kirche hat Auswirkungen auf de- 
ren Gestaltung. Leitend ist die Frage: Wer spricht im Namen der Kirche? 
Erwähnt wurde bereits die antipäpstliche Frontstellung in Luthers Auffas- 
sung von Kirche und Gemeinde. Denn mit der Bestreitung der Autorität 
des Papstes und des Konzils ist zugleich die Begründung der Legitimität 
des Kircheseins auf eine Hierarchie der Ämter in Frage gestellt. Die Ord- 
nung der Kirche ist nicht iure divino. »Göttlichen Rechts«, um die Meta- 
pher zu verwenden, ist nicht die Ämterordnung, sondern allein das Evan- 
gelium. Dies hebt auch die Annahme eines wesenhaften Unterschieds 
zwischen Klerus und Laien auf. Der Priesterstand ist nicht dem Wesen 
nach verschieden vom Christenstand. Zwar hat der Prediger des Evangeli- 
ums eine besondere Beauftragung zur öffentlichen Verkündigung, aber er 
besitzt nicht eine besondere Prägung, einen »character indelebilis«. Somit 
ist das Allgemeine Priestertum der Gläubigen die praktische Konsequenz 
aus der Rechtfertigung allein aus Glauben, wie Luther in der Schrift »Von 
der Freiheit eines Christenmenschen« 1520 nachdrücklich herausgearbei- 
tet hat. Man kann also die Ämterfrage nicht von der Thematik der Recht- 
fertigung trennen.

Diese theologische Entscheidung hat tiefgreifende Auswirkungen auf 
die Kirchenstruktur. Dabei mag das Thema der Ordination der Frau zum 
Predigtamt beiseite bleiben. Diese Frage ist freilich ein Test im ökumeni- 
sehen Diskurs, denn der prinzipielle Ausschluss der Frau vom kirchlichen 
Amt ist mit dem reformatorischen Verständnis der Rechtfertigung nicht 
vereinbar. Strukturfragen, Fragen kirchlicher Organisation, sind nach lu- 
therischer Auffassung zunächst einmal Fragen der Zweckmäßigkeit. Un- 
verzichtbar ist die Mitwirkung der Gemeinden. Synoden sind darum an 
der Kirchenleitung beteiligt. Auch bei der Beurteilung von Lehrfragen ha-

20 WA 39 II, 161, 8 »Propter confessionem coetus ecclesiae est visibilis.«
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ben Synoden und Gemeinden eın Mitentscheidungsrecht. 1 )as Lehramt i1st
nıcht institutionell dem aps und den Bischöfen alleın vorbehalten.

ıne historische Folge dieses Ansatzes wWal die territoriale Vertasstheit
evangelischer Kirchen ın Gestalt VON Landeskirchen. DDer erste Eindruck,
den 4A1l VOoOnNn evangelischen Kirchentümern gewinnt, lst der eiıner1e.
uch auf europäischer Fbene der Pluralismus. evangelischer Kirchen
auf 1e macht das Leben nicht einfacher: i1nan 111U55 sich verständigen
und zusammentinden. Koordinationsaufgaben sınd zeitraubend un:! Mu.
5a Daher ımponıiert zunächst einmal das geschlossene Auftreten der ka
tholischen Kırche. Andererseits bieten Pluralismus un:! Vielfalt auch
Chancen Denn Wenn An mıt dem Prinzıp der Subsidcijarität wirklich
ernst meınt, dann hat siıch dieses zunächst einmal auf dem Gebiet VO  '

Kultur und Religion ewähren Vielfalt annn auch einen Freiraum für
Glaubenstfreiheit eröffnen un das Menschenrecht der Religionsfreiheit
als individuelles rundrecht unterstutzen odann wirtft 1elfalt och-
mals die rage ach dem odell kirc.  ıcher Einheit aut Sıcherlich scha-
den konfessionelle Feindseligkeiten und Kämpfte der Glaubwürdigkeit der

jeder Kirche uberdem lst ın einer zunehmend säkularer werdenden
Gesellschaft un:! 1mM Kontext weltweiter Verflechtung, der Globalisierung,
iıne Kooperatıon, Zusammenarbeit der Kırchen dringlich geworden.
TE111C Kooperatıon ıne Gemeinschaft 1mM Sınne organisatorischer Fın
eıtZL, hat gerade das Luthertum fragen. Das katholische Mo-
dell eiıner UrCc. den päpstlichen, den römischen Zentralismus gewährlei-
steten und gesicherten Einheit ist mitnichten das einzIge denkbare Man
annn sich auch andere Formen kirchlicher Gemeinschatt als »COMMUN10O«
vorstellen. Am odell „Versöhnte Verschiedenheit« ausgerichtet ist die
Leuenberger Kirchengemeinschatt.

Es g1bt sıcherlich einen ruck V  — aufßsen her Zl Zusammenschluss
V  - Kirchen. uch VOI) innen her, VÜU. Verständnis des christlichen lau
bens Adus 1st Einheit 1ın Glaube un Liebe notwendig. Zu erortern sind aber
Formen der Einheit un: cdhie praktische Gestaltung VO Gemeinschaftt.
Wenn lutherische Theologie ihr Angebot kirchlicher Gemeinschaft 1
geselischatftlichen un kontessionellen Pluralismus bedenkt, sollte S1e
CS iın der Weıse fun, dass s1e eım evangelischen Verständnis des Grundes
der Kıirche ansetzt Es geht €e1 ornehmlilic. ekklesiologische Selbst
besinnung und Selbstverständigung. Solche Selbstverständigung könnte
allerdings auch beispielhaft für ıne europäische Verständigung ber Kul-
[ur und Religion sSe1in Ochmals se1 das Wort Subsidiarilät erinnert.
Subsidiarität 1n der Kirche musste Gemeinden und Ortskirchen aktivieren
und die Funktion des Ailgemeinen Priestertums ZUuUI Geltung bringen. Un-
bestreitbar mussen evangelische Kirchen und der Protestantismus ZW äar
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ben Synoden und Gemeinden ein Mitentscheidungsrecht. Das Lehramt ist 
nicht institutioneil dem Papst und den Bischöfen allein Vorbehalten.

Eine historische Folge dieses Ansatzes war die territoriale Verfasstheit 
evangelischer Kirchen in Gestalt von Landeskirchen. Der erste Eindruck, 
den man von evangelischen Kirchentümern gewinnt, ist der einer Vielfalt. 
Auch auf europäischer Ebene fällt der Pluralismus, evangelischer Kirchen 
auf. Vielfalt macht das Leben nicht einfacher; man muss sich verständigen 
und zusammenfinden. Koordinationsaufgaben sind zeitraubend und müh- 
sam. Daher imponiert zunächst einmal das geschlossene Auftreten der ka- 
tholischen Kirche. Andererseits bieten Pluralismus und Vielfalt auch 
Chancen. Denn wenn man es mit dem Prinzip der Subsidiarität wirklich 
ernst meint, dann hat sich dieses zunächst einmal auf dem Gebiet von 
Kultur und Religion zu bewähren. Vielfalt kann auch einen Freiraum für 
Glaubensfreiheit eröffnen und das Menschenrecht der Religionsfreiheit 
als individuelles Grundrecht unterstützen. Sodann wirft Vielfalt noch- 
mais die Frage nach dem Modell kirchlicher Einheit auf. Sicherlich scha- 
den konfessionelle Feindseligkeiten und Kämpfe der Glaubwürdigkeit der 
-  jeder -  Kirche. Außerdem ist in einer zunehmend säkularer werdenden 
Gesellschaft und im Kontext weltweiter Verflechtung, der Globalisierung, 
eine Kooperation, Zusammenarbeit der Kirchen dringlich geworden. Ob 
freilich Kooperation eine Gemeinschaft im Sinne organisatorischer Ein- 
heit voraussetzt, hat gerade das Luthertum zu fragen. Das katholische Mo- 
dell einer durch den päpstlichen, den römischen Zentralismus gewährlei־ 
steten und gesicherten Einheit ist mitnichten das einzige denkbare. Man 
kann sich auch andere Formen kirchlicher Gemeinschaft als »communio« 
vorstellen. Am Modell »Versöhnte Verschiedenheit« ausgerichtet ist die 
Leuenberger Kirchengemeinschaft.

Es gibt sicherlich einen Druck von außen her zum Zusammenschluss 
von Kirchen. Auch von innen her, vom Verständnis des christlichen Glau- 
bens aus ist Einheit in Glaube und Liebe notwendig. Zu erörtern sind aber 
Formen der Einheit und die praktische Gestaltung von Gemeinschaft. 
Wenn lutherische Theologie ihr Angebot zu kirchlicher Gemeinschaft im 
gesellschaftlichen und konfessionellen Pluralismus bedenkt, so sollte sie 
es in der Weise tun, dass sie beim evangelischen Verständnis des Grundes 
der Kirche ansetzt. Es geht dabei vornehmlich um ekklesiologische Selbst- 
besinnung und Selbstverständigung. Solche Selbstverständigung könnte 
allerdings auch beispielhaft für eine europäische Verständigung über Kul- 
tur und Religion sein. Nochmals sei an das Wort Subsidiariät erinnert. 
Subsidiarität in der Kirche müsste Gemeinden und Ortskirchen aktivieren 
und die Funktion des Allgemeinen Priestertums zur Geltung bringen. Un- 
bestreitbar müssen evangelische Kirchen und der Protestantismus zwar
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auch auf der Entscheidungsebene der Europäischen Kommıssıon In Bruüs-
se] prasent sSeıin ber W as 1er erreichen ist, bedart der Verankerung In
Gemeinden und der Verwirklichung und Unterstützung durch Christen
VOT Ort

Lutherisches Weltverständnis

dieser Stelle kommt das Wort »Gesellschaft« 1Ns pie. Statt VO'  - (Cie-
sellschaft annn INan auch VO Welt reden. Welt meıint 1n UNSCICIN Kontext
nıcht die böse, die unerlöste Welt, den Herrschattsbereich des Teufels?!.
IC und Welt sind VOIN der EeITSC. des Teuftfels gleichermaßen be
TO und gefährdet. DDer Antichrist herrscht ach alter Überlieferung
Xal 1n der Kirche. „Welte« vielmehr die mittelalterliche Unterschei-
dung VO  - geistlich und weltlich, spiritualis un! saecularis OTaus i hese
Unterscheidung hat die retormatorische Unterscheidung der 7Z7Wwel Reiche
Oder egıimente ottes, des geistlichen und weltlichen Regiments INSpL1-
rer ber Gebrauch un! Missbrauch der Zweireichelehre ın der evangeli-
schen eologie des 20. Jahrhunderts, zumal in der lutherischen Theolo-
g1e, ware viel S Man nannte S1e eıiınen „Irrgarten« | Heckel), ande-

sprechen VO:  - einem „Problemknäuel« (Gerhar: Sauter) Was heute
Zweireichelehre genannt wird, 1st eın historisch-systematisches Kon-
strukt Berufung auf Luther und aktuelle politische, gesellschatftliche In-

ließen €e1 untrennbar ineinander. Gleichwohl ist die Un-
terscheidung der Zzwel Reiche unverzichtbar, nicht als ITrennung VONn Zzwel
Räumen, Bereichen, Sphären, sondern als Ortsbestimmung, die der Christ
ımmer wieder für se1n Iun und Lassen ın der Welt vorzunehmen hat Die
katholische Soziallehre kennt diese Unterscheidung niıcht S1e ditferen
ziert ach atur un nade, ach Naturrecht un Heilsethos, ach ebo-
ten und überpflichtigen, verdienstlichen erken opera supererogatorl1a).

dieser Steile freten Differenzen 1m Wirklichkeitsverständnis lage,
die auf die Rechttertigungslehre urückführen

Ausgangspunkt der Zweireichelehre sind nämlich Fundamentalunter-
scheidungen: Deo un: hominibus, VOIL (,ott und VOI den
Menschen; Schöpfung un! Erlösung; zugleich Sünder und gerecht; Amlits-
PCISONMN un: Christperson; oder auch: Person für sich und Person tür ande-
I!  / ewıger und irdischer Friede; äußere, politische Freiheit und innere,
geistliche Freiheit; esetz und Evangelium; Weltreich und Gottesreich,
und damıit also: Kirche un: Welt eın die Aufzählung belegt, dass

Vgl Mit 4, ıff Der Teutel als Herr der Welt, Joh \ y 19
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auch auf der Entscheidungsebene der Europäischen Kommission in Brüs- 
sei präsent sein. Aber was hier zu erreichen ist, bedarf der Verankerung in 
Gemeinden und der Verwirklichung und Unterstützung durch Christen 
vor Ort.

3. Lutherisches Weltverständnis

An dieser Stelle kommt das Wort »Gesellschaft« ins Spiel. Statt von Ge- 
Seilschaft kann man auch von Welt reden. Welt meint in unserem Kontext 
nicht die böse, die unerlöste Welt, den Herrschaftsbereich des Teufels21. 
Kirche und Welt sind von der Herrschaft des Teufels gleichermaßen he- 
droht und gefährdet. Der Antichrist herrscht nach alter Überlieferung so- 
gar in der Kirche. »Welt« setzt vielmehr die mittelalterliche Unterschei- 
dung von geistlich und weltlich, spiritualis und saecularis voraus. Diese 
Unterscheidung hat die reformatorische Unterscheidung der zwei Reiche 
oder Regimente Gottes, des geistlichen und weltlichen Regiments inspi- 
riert. Über Gebrauch und Missbrauch der Zweireichelehre in der evangeli- 
sehen Theologie des 20. Jahrhunderts, zumal in der lutherischen Theolo- 
gie, wäre viel zu sagen. Man nannte sie einen »Irrgarten« (J. Heckei), ande- 
re sprechen von einem »Problemknäuel« (Gerhard Sauter). Was heute 
Zweireichelehre genannt wird, ist ein historisch-systematisches Kon- 
strukt: Berufung auf Luther und aktuelle politische, gesellschaftliche In- 
teressen fließen dabei untrennbar ineinander. Gleichwohl ist m.E. die Un- 
terscheidung der zwei Reiche unverzichtbar, nicht als Trennung von zwei 
Räumen, Bereichen, Sphären, sondern als Ortsbestimmung, die der Christ 
immer wieder für sein Tun und Lassen in der Welt vorzunehmen hat. Die 
katholische Soziallehre kennt diese Unterscheidung so nicht. Sie difieren- 
ziert nach Natur und Gnade, nach Naturrecht und Heilsethos, nach Gebo- 
ten und überpflichtigen, verdienstlichen Werken (opera supererogatoria). 
An dieser Stelle treten Differenzen im Wirklichkeitsverständnis zu Tage, 
die auf die Rechtfertigungslehre zurückführen.

Ausgangspunkt der Zweireichelehre sind nämlich Fundamentalunter- 
Scheidungen: coram Deo und coram hominibus, vor Gott und vor den 
Menschen; Schöpfung und Erlösung; zugleich Sünder und gerecht; Amts- 
person und Christperson; oder auch: Person für sich und Person für ande- 
re; ewiger und irdischer Friede; äußere, politische Freiheit und innere, 
geistliche Freiheit; Gesetz und Evangelium; Weltreich und Gottesreich, 
und damit also: Kirche und Welt. Allein die bloße Aufzählung belegt, dass

21 Vgl. Mt 4, iff: Der Teufel als Herr der Welt, 1. Joh 5, 19
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solche Unterscheidungen sich nıcht einem Schema erfassen lassen. In
der Zweireichelehre geht CS nıcht Handlungsanweisungen, Regeln
des Verhaltens, auch nıcht e1ine Verteilung von ompetenzen und Fu-
ständigkeiten zwischen Staat und Kirche, sondern fundamentaltheo-
logische Fragen.

Be1i Luther entstand die Unterscheidung der weı Reiche AUS der ıbel-
auslegung. Den Anlass für sSC1NE chrift »Von weltlicher Obrigkeit, WwW1e-
weıt 1119  - ihr Gehorsam schuldig SE1« (1 523} bot eın konkreter Fall, nam-
ich das Verbot VONN Luthers Bibelübersetzung 1m Herzogtum achsen
UrC erzog eorg 1e5€S Verbot wurde ZUuUT Gewissensfrage: Wıe so11
sich eın Christ dazu verhalten? Muss der Obrigkeit gehorchen?! Luthers
Antwort darauf lautet: „le1ıdender Ungehorsam« also passıver, nicht al.
t1ver Widerstand. ber diese konkrete rage veranlasste den Reformator,
ber die Spannung zwischen dem £eDot des Gewaltverzichts ın der Berg-
predigt |Mit 5} und der Forderung des Apostels Paulus nachzudenken, der
Obrigkeit gehorchen Römer 3) Die Antwort gibt Luther mithilte VO  —_

Augustins Unterscheidung VO  w Gottesreich und Weltreich, VO'  - C1Vv1tas
Del un C1v1ıtas terrena, die aufnimmt, aber entscheidend neuıinterpre-
1e7' Hıer 1st weder diese Interpretation och die Wirkungsgeschichte VO  _

Luthers Aussagen enttalten. 1elimenr geht den Ort dieser Un-
terscheidung 1 Selbstverständnis des Luthertums.

Der einzZ1ge Jext, der 1n den lutherischen Bekenntnissen ausdrücklich
die Zweireichelehre erwähnt, tindet sich 1m 28 tikel der Contessio Au-
gustana »Von der Bischöfen Gewalt«, „De potestate ecclesiastica«. Die
1SCHNOfTtfe damals zugleic. Territorialherren. Der tikel erhebt Eın-
Spruc. eine Vermischung VON geistlicher Gewalt (potestas ecclesia-
st1cCa, spiritualis) un weltlichem Schwert Der mittelalterliche Konflikt
zwischen Kalser un apst, ımperium und sacerdotium bildet den ınter-
grund. Im Vordergrund steht TEe1LC der Kontiflikt mıiıt den altgläubigen
Bischöfen, 1n den retormatorisch gesinnte Prediger und Gemeinden SC1A-
ten c  J mıt der iurisdictionis. Das Bekenntnis stellt dazu
fest, die geistliche Gewalt oder Schlüsselgewalt SE€1 das andat, der Betehl
( ottes, »das Evangelium predigen, Sünden vergeben un!
ten und die Sakramente reichen und verwalten«. ıne besondere
kirchliche Jurisdiktionsgewalt darüber hinaus gibt CS nicht Geistliche (ie-
walt 1st vielmehr Glaubenszumutung, wahrzunehmen »S1Ne V1 humana,
sed verbo«. ere Funktionen der 1SCHNO{Ie der damaligen Zeıt, etiwa die
Verwaltung VON Gütern, sSe1 menschliches eC: also auch veränderbar.
Die weltlichen Funktionen der damaligen Bischöte w1e Territorialherr-
SC  t, Gerichtszwang Oder Rechtsprechung 1ın Ehesachen ollten VO  - den
Fürsten übernommen werden. Has posıtıve Kirchenrecht, das die Sat-
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solche Unterscheidungen sich nicht in einem Schema erfassen lassen. In 
der Zweireichelehre geht es nicht um Handlungsanweisungen, um Regeln 
des Verhaltens, auch nicht um eine Verteilung von Kompetenzen und Zu- 
ständigkeiten zwischen Staat und Kirche, sondern um fundamentaltheo- 
logische Fragen.

Bei Luther entstand die Unterscheidung der zwei Reiche aus der Bibel- 
auslegung. Den Anlass für seine Schrift »Von weltlicher Obrigkeit, wie- 
weit man ihr Gehorsam schuldig sei« (1523) bot ein konkreter Fall, näm- 
lieh das Verbot von Luthers Bibelübersetzung im Herzogtum Sachsen 
durch Herzog Georg. Dieses Verbot wurde zur Gewissensfrage: Wie soll 
sich ein Christ dazu verhalten? Muss er der Obrigkeit gehorchen? Luthers 
Antwort darauf lautet: »leidender Ungehorsam« -  also passiver, nicht ak- 
tiver Widerstand. Aber diese konkrete Frage veranlasste den Reformator, 
über die Spannung zwischen dem Gebot des Gewaltverzichts in der Berg- 
predigt (Mt 5 ) und der Forderung des Apostels Paulus nachzudenken, der 
Obrigkeit zu gehorchen (Römer 13). Die Antwort gibt Luther mithilfe von 
Augustins Unterscheidung von Gottesreich und Weltreich, von civitas 
Dei und civitas terrena, die er aufnimmt, aber entscheidend neuinterpre- 
tiert. Hier ist weder diese Interpretation noch die Wirkungsgeschichte von 
Luthers Aussagen zu entfalten. Vielmehr geht es um den Ort dieser Un- 
terscheidung im Selbstverständnis des Luthertums.

Der einzige Text, der in den lutherischen Bekenntnissen ausdrücklich 
die Zweireichelehre erwähnt, findet sich im 28. Artikel der Confessio Au- 
gustana »Von der Bischöfen Gewalt«, »De potestate ecclesiastica«. Die 
Bischöfe waren damals zugleich Territorialherren. Der Artikel erhebt Ein- 
spruch gegen eine Vermischung von geistlicher Gewalt (potestas ecclesia- 
stica, spiritualis) und weltlichem Schwert. Der mittelalterliche Konflikt 
zwischen Kaiser und Papst, imperium und sacerdotium bildet den Hinter- 
grund. Im Vordergrund steht freilich der Konflikt mit den altgläubigen 
Bischöfen, in den reformatorisch gesinnte Prediger und Gemeinden gera- 
ten waren, d.h. mit der potestas iurisdictionis. Das Bekenntnis stellt dazu 
fest, die geistliche Gewalt oder Schlüsselgewalt sei das Mandat, der Befehl 
Gottes, »das Evangelium zu predigen, Sünden zu vergeben und zu behal- 
ten und die Sakramente zu reichen und zu verwalten«. Eine besondere 
kirchliche Jurisdiktionsgewalt darüber hinaus gibt es nicht. Geistliche Ge- 
wait ist vielmehr Glaubenszumutung, wahrzunehmen »sine vi humana, 
sed verbo«. Andere Funktionen der Bischöfe der damaligen Zeit, etwa die 
Verwaltung von Gütern, sei menschliches Recht, also auch veränderbar. 
Die weltlichen Funktionen der damaligen Bischöfe wie Territorialherr- 
schaft, Gerichtszwang oder Rechtsprechung in Ehesachen sollten von den 
Fürsten übernommen werden. Das positive Kirchenrecht, das die CA Sat­
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ZUNSCH un: Traditionen 1St gleichfalls menschliches Recht Man
soll efolgen, solange 6cs Frieden und Ordnung dient 5 führe CS aber
die Knechtschaft des (‚esetzes oder vertühre 5i ZUX ünde, indem CS

(Gewlssen bedrücke, se1 CS nicht verpflichtend. uch 1 Kirchenrecht 1St
die Freiheit des C(iew1lssens achten. Wırd dıe Einhaltung VO  — Menschen:-
Ssatzungen für heilsnotwendig erklärt, widerspricht diese Forderung dem
Hauptartikel VO  ; der Rechtfertigung alleiın AUus CGCnaden

Der letzte Artikel der 1St wichtig der Unterscheidung VO  : p —-
testas eclesiastica und politica, VO 1US divinum un: 1US uma-
1U ugleic. wird CI die 24S1S eines evangelischen Kirchenrecht. I rotz
Sse1INer historisch bedingten Darlegung nthält dieser tikel grundsätzli-
che Aussagen ZU Verhältnis VOoO  - Glaube un: Politik Er wehrt nämlich
eiıner politischen Funktionalisierung des auDens un warnt VOI eıner
Verchristlichung des Politischen, die Ideologisierung ware erner VeCI-

welst Al auf (:renzen der Kirchengewalt. Das es 1st heute bei Beschlüs-
SCIH V  — kirchlichen (G‚remien, etwa Synoden, 1n politischen gelegen-
heiten ach WI1€e VOI edenken

Kehren WIT nochmals zurück ZUI Unterscheidung der zwel Reiche!
lein das geistliche egımen etr1ıiit den GClauben Das weltliche egımen
ist eın ernunttreich 1C vernüntftig handeln können auch ıcht-
christen, Heiden. Luther annn der Kalser musse nicht Christ se1ın,
C5 genuge, wenn c7 Vernunit habe uch Vernuntft ist nämlich abe CGiott-

eswegen 1st auch das weltliche Regıment Herrschattsbereich Gottes,
freilich ın anderer eise als das geistliche egıment, das VO Evangelium
bestimmt wird.

An dieser Stelle hat die Unterscheidung VOo  - esetz un: Evangelium
ihren (Ort UDıe Welt 1STt nicht mi1t dem Evangelium regleren. ber die
Welt, die Gesellschatt, hat das Gesetz Z beachten. Gemeint 1sSt das (jesetz
1m SUuSs politicus legis, nıiıcht das Gesetz 1 eschehen der Rechtterti-
SUuNg, der SUS$S theologicus legis. Das esetZ, die lex 1m SUuS theologicus,
klagt den Sunder Im SUS politicus legis ordnet das (:;esetz das Zusam-
menleben der Menschen. Wegen dieses Gesetzesverständnisses unter-
scheidet sich lutherische Theologie en monistischen Theorien der
Gesellschaftsdeutung. Die Konzeption eiıner Theokratie liegt ihr fern, aber
ebenso auch estimmte Vorstellungen der Königsherrschaft Christi
Lutherische Zielvorstellung 1St nıcht die Verchristlichung der Gesell-
schaft 1ıne derartige KoOonzeptlon musste letztlich ZUT Aufhebung der Un-
terscheidung der ufgaben des Staates und des Auftrags der Kirche führen,

der die ftüntte Barmer These FCNAUSO nachdrücklich festhält TAdısSsche
un göttliche Gerechtigkeit werden innerweltlich nıcht identisch. ES gibt
selbstverständlich auf en 1ne bessere und e1INe schlechtere Politik,

I5L1

zungen und Traditionen nennt, ist gleichfalls menschliches Recht. Man 
soll es befolgen, solange es Frieden und Ordnung dient; führe es aber unter 
die Knechtschaft des Gesetzes oder verführe es gar zur Sünde, indem es 
Gewissen bedrücke, sei es nicht verpflichtend. Auch im Kirchenrecht ist 
die Freiheit des Gewissens zu achten. Wird die Einhaltung von Menschen- 
Satzungen für heilsnotwendig erklärt, widerspricht diese Forderung dem 
Hauptartikel von der Rechtfertigung allein aus Gnaden.

Der letzte Artikel der CA ist wichtig wegen der Unterscheidung von po- 
testas eclesiástica und potestas política, von ius divinum und ius huma- 
num. Zugleich wird er die Basis eines evangelischen Kirchenrecht. Trotz 
seiner historisch bedingten Darlegung enthält dieser Artikel grundsätzli- 
che Aussagen zum Verhältnis von Glaube und Politik. Er wehrt nämlich 
einer politischen Funktionalisierung des Glaubens und warnt vor einer 
Verchristlichung des Politischen, die Ideologisierung wäre. Ferner ver- 
weist er auf Grenzen der Kirchengewalt. Das alles ist heute bei Beschlüs- 
sen von kirchlichen Gremien, etwa Synoden, in politischen Angelegen- 
heiten nach wie vor zu bedenken.

Kehren wir nochmals zurück zur Unterscheidung der zwei Reiche! Al- 
lein das geistliche Regiment betrifft den Glauben. Das weltliche Regiment 
ist ein Vernunftreich. Weltlich vernünftig handeln können auch Nicht- 
christen, Heiden. Luther kann sagen, der Kaiser müsse nicht Christ sein, 
es genüge, wenn er Vernunft habe. Auch Vernunft ist nämlich Gabe Gott- 
es. Deswegen ist auch das weltliche Regiment Herrschaftsbereich Gottes, 
freilich in anderer Weise als das geistliche Regiment, das vom Evangelium 
bestimmt wird.

An dieser Stelle hat die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium 
ihren Ort. Die Welt ist nicht mit dem Evangelium zu regieren. Aber die 
Welt, die Gesellschaft, hat das Gesetz zu beachten. Gemeint ist das Gesetz 
im usus politicus legis, nicht das Gesetz im Geschehen der Rechtferti- 
gung, der usus theologicus legis. Das Gesetz, die lex im usus theologicus, 
klagt den Sünder an. Im usus politicus legis ordnet das Gesetz das Zusam- 
menleben der Menschen. Wegen dieses Gesetzesverständnisses unter- 
scheidet sich lutherische Theologie von allen monistischen Theorien der 
Gesellschaftsdeutung. Die Konzeption einer Theokratie liegt ihr fern, aber 
ebenso auch bestimmte Vorstellungen von der Königsherrschaft Christi. 
Lutherische Zielvorstellung ist nicht die Verchristlichung der Gesell- 
schaft. Eine derartige Konzeption müsste letztlich zur Aufhebung der Un- 
terscheidung der Aufgaben des Staates und des Auftrags der Kirche führen, 
an der die fünfte Barmer These genauso nachdrücklich festhält. Irdische 
und göttliche Gerechtigkeit werden innerweltlich nicht identisch. Es gibt 
selbstverständlich auf Erden eine bessere und eine schlechtere Politik,
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mehr oder weniger Gerechtigkeit, also Vdurchaus unterschiedliche Ver-
wirklichungen des Menschenwürdigen und Richtigen. ber das pertektio-
nistische ea der wahren und der allein richtigen Politik liegt utheri-
scher Weltsicht fern; Al erinnere sich nochmals das »simul 1ustus et

ECCALOT « 5
Jräger politischer Verantwortung ist folglic. nicht die Kirche, auch

nıicht die Gemeinde, sondern der Christ ım Berut i die Einordnung der p —-
litischen Verantwortung un der ethischen Autfgabe des Christen ın den
Beruf 1St eın Merkmal reftormatorischen Umgangs mıt weltlichen Angele-
genheiten. Zum weltlichen Beruf Zzählt allerdings nicht LLUF das tatıge Han-
deln 1ın der Arbeitswelt, sondern azuch der „Beruf« des Bürgers oder des
Marktteilnehmers, die ONnsumentenverantwortung. kın olches utheri-
sches Berutsethos scheint mır eın unverzichtbarer Beıtrag ZUXI Gestaltung
des heutigen kuropa eiın hne eın derartiges Berults- und Arbeitsethos
wird eine reıin administrativ vollzogene europäische Vereinheitlichung
wirkungslos bleiben Der des Beruts ist bezogen auf den 1enst
$11r den Nächsten und auf den utzen der Mitmenschen. Eın Kalkül der
Eifektivität, aber azuch der umanıtät, 1st AUS lutherischer Siıcht legitim.
Im Beruf 1st der Christ außerdem 1SC. nicht 1Ur genötigt, sondern
dl ermuntert ZUXI Kooperatıon mıt Nichtchristen. Vernünitige Verständi-
5U115 un Zusammenarbeit sind theologisc. zudem 1n der Überzeugung
begründet, dass der Mensch, somıt der Christ Mitwirker COODPeTatOr bei
der Weltgestaltung 1Sst, TE1LC. nicht beim eil Dıieses Ethos ist1-

zelt 1mM reftormatorischen Freiheitsverständnis. Die berühmte Doppelthese
der Freiheitsschrilft Luthers YVyOoOnmn I 5s20fasst dies DDer CHhri-
stenmensch 1st eın freier Herr er ınge 1 Clauben und der Chri-
stenmensch 1St eın dienstbarer Knecht er Dınge 1n der Liehbe*2 Die
Freiheit des (GGewlssens Yt Selbstverpflichtung. Im weltlichen Be-
reich lutherischer Glaube auf die Selbstverantwortung, die utono-
m1€e des Christen. Wıe eın TISt 1ım konkreten Fall £€Drauc VO  — seiner
Freiheit macht, ı1st Gewissensentscheidung. Unterschiedliche Entschei-
dungen en einen geseilschaftlichen Pluralismus ZUT olge. Pluralismus
bedeutet weder e1ine atomıisıerte, individualisierte esellschattsstruktur
och 21n kollektivistisches Homogenitätsideal. ! ie Respektierung der
persönlichen Entscheidung außerdem VOTaus ZUFK Achtung der Frel-
heitsrechte der Person, einschliefslich der auDens- un! Gewissenstrei-
eıt Aus der Respektierung der Menschenrechte ergibt sich die Forderung
ach religiöser un weltanschaulicher Neutralıität der staatlichen ac
und ach pluralistischer UOrganısation einer offenen, freiheitlichen Gesell
schaftt
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mehr oder weniger Gerechtigkeit, also durchaus unterschiedliche Ver- 
wirklichungen des Menschenwürdigen und Richtigen. Aber das perfektio- 
nistische Ideal der wahren und der allein richtigen Politik liegt lutheri- 
scher Weitsicht fern; man erinnere sich nochmals an das »simul iustus et 
peccator« !

Träger politischer Verantwortung ist folglich nicht die Kirche, auch 
nicht die Gemeinde, sondern der Christ im Beruf. Die Einordnung der po- 
litischen Verantwortung und der ethischen Aufgabe des Christen in den 
Beruf ist ein Merkmal reformatorischen Umgangs mit weltlichen Angele- 
genheiten. Zum weltlichen Beruf zählt allerdings nicht nur das tätige Han- 
dein in der Arbeitswelt, sondern auch der »Beruf« des Bürgers oder des 
Marktteilnehmers, die Konsumentenverantwortung. Ein solches lutheri- 
sches Berufsethos scheint mir ein unverzichtbarer Beitrag zur Gestaltung 
des heutigen Europa zu sein. Ohne ein derartiges Berufs- und Arbeitsethos 
wird eine rein administrativ vollzogene europäische Vereinheitlichung 
wirkungslos bleiben. Der Gedanke des Berufs ist bezogen auf den Dienst 
für den Nächsten und auf den Nutzen der Mitmenschen. Ein Kalkül der 
Effektivität, aber auch der Humanität, ist aus lutherischer Sicht legitim. 
Im Beruf ist der Christ außerdem faktisch nicht nur genötigt, sondern so- 
gar ermuntert zur Kooperation mit Nichtchristen. Vernünftige Verständi- 
gung und Zusammenarbeit sind theologisch zudem in der Überzeugung 
begründet, dass der Mensch, somit der Christ Mitwirker -  cooperator -  bei 
der Weltgestaltung ist, freilich nicht beim Heil. Dieses Ethos ist verwur- 
zeit im reformatorischen FreiheitsVerständnis. Die berühmte Doppelthese 
der Freiheitsschrift Luthers von 15 20 fasst dies zusammen: Der Chri- 
stenmensch ist ein freier Herr aller Dinge -  im Glauben -, und der Chri- 
stenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge -  in der Liebe22. Die 
Freiheit des Gewissens führt zur Selbstverpflichtung. Im weltlichen Be- 
reich setzt lutherischer Glaube auf die Selbstverantwortung, die Autono- 
mie des Christen. Wie ein Christ im konkreten Fall Gebrauch von seiner 
Freiheit macht, ist Gewissensentscheidung. Unterschiedliche Entschei- 
düngen haben einen gesellschaftlichen Pluralismus zur Folge. Pluralismus 
bedeutet weder eine atomisierte, individualisierte Gesellschaftsstruktur 
noch ein kollektivistisches Homogenitätsideal. Die Respektierung der 
persönlichen Entscheidung führt außerdem voraus zur Achtung der Frei- 
heitsrechte der Person, einschließlich der Glaubens- und Gewissensfrei- 
heit. Aus der Respektierung der Menschenrechte ergibt sich die Forderung 
nach religiöser und weltanschaulicher Neutralität der staatlichen Macht 
und nach pluralistischer Organisation einer offenen, freiheitlichen Gesell- 
schaft.
22 WA 7, 38
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Miıt den Leitbegriffen »AÄutonomie« und „Neutralität« ist auch die SA-
kularität des Staates angesprochen. er neuzeitliche Staat 1st säkular. DıIie
Säkularisierung V OI Staat und Politik hat geschichtlich ihre Ursache ın
den Religions- und Konfessionskriegen. IDer Dreißigjährige Krıeg wurde
ohne kirchlichen Segen beendet; der aps egte Protest den
Friedensschluss eın Säkularisierung ıst re11C eın zweideutiger Begriff.
Er annn sowohl die Freisetzung einer legitimen Mündigkeit der Welt als
auch die Begründung abgeben für eine religionsfeindliche Verdrängung
VOINN Kirche un: Clauben AULS Öffentlichkeit und Gesellsce bezeichnen.
Man annn Säkularisierung antikirchlich betreiben, 1 Sowjetsystem,
aber s1e annn die Christenheit auch entlasten VOINl politischer Machtausü-
bung, w1e S1e 1m Byzantınısmus praktiziert wurde.

Säkularisierung annn ferner den neuzeitlichen Prozess der Aufklärung,
Modernisierung, verbunden mıiıt Industrialisierung und Globalisierung, be.
zeichnen. Säkularisierung 1st dann eın unumkehrbarer geschichtlicher
Prozess Man ann aber auch Säkularisierung als die Auflösung des r1ıst-
lichen 1n das Allgemeinmenschliche begreifen, 41S0 als eın Projekt und
Programm der nneren Selbstsäkularisierung VOoO  - Christentum un:! KI1Tr-
che Das Wort wiırd dann SYNONYIN Entchristlichung und Entkirchli
chung. Unverkennbar 1st jede Bewertung des Säkularisierungsprozesses,
der ach Max Weber e1ne Rationalisierung und Transtormation ursprung-
ıch religiöser Cehalte 1ın allgemeine Wertvorstellungen und Anschauun-
SCH bewirkt, abhängig davon, w1e 11124  — das Wort überhaupt versteht. Nicht

übersehen 1st zudem, dass heutige Vorstellungen Vo  - der Unantastbar-
keit der Menschenwürde, VOon sozialem Ausgleich, VOIN der Gileichberech-
ıgung VO  - Mann und Frau, VON demokrtatischer Gleichheit ihre urzein
ım Christentum aben, auch wenn S1€e inzwischen Anspruch auf Allge-
meinverbindlichkeit und Universalität rheben Gelegentlich 111

schon das Grundgesetz eiıne „säkularisierte« Bibel
azı Lutherisches Erbe ermöglicht eınen nüchternen mgang muiıt Säku-

arität. ESs verlangt Sachlichkeit bei der Gesellschaftsgestaltung. IDies er
net auch einen Zugang ZUT ftranzösischen Vorstellung Von Laicıte Das Lu-
thertum Vertr.ı ZwWarTr keineswegs den radiıkalen antikirchlichen La1ızısmus,
der das katholische Frankreich prag DiIie deutschen Ertahrungen ermögli-
chen einen unbefangeneren mgang mıt christlichen Überlieferungen uUnı:
Eintflüssen 1n der Gesellschaft Säkularität I1USS keineswegs die Verban-
NUunNng VON Christentum und Kirche uSs der ÖOffentlichkeit ın den Privatbe-
reich besagen Was rTe11C. nicht theologisc. legitimieren ist, ist die
Durchsetzung des Christlichen mi1t staatlichen und politischen Mitteln,
mıiıt Zwang un: Cewalt Mıt der Unterscheidung VOIl (‚oOtt un:‘ Welt, der
Unterscheidung der zweiı Reiche, den darauft begründeten Anschauungen
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Mit den Leitbegriffen »Autonomie« und »Neutralität« ist auch die Sä- 
kularität des Staates angesprochen. Der neuzeitliche Staat ist säkular. Die 
Säkularisierung von Staat und Politik hat geschichtlich ihre Ursache in 
den Religions- und Konfessionskriegen. Der Dreißigjährige Krieg wurde 
ohne kirchlichen Segen beendet; der Papst legte sogar Protest gegen den 
Friedensschluss ein. Säkularisierung ist freilich ein zweideutiger Begriff. 
Er kann sowohl die Freisetzung einer legitimen Mündigkeit der Welt als 
auch die Begründung abgeben für eine religionsfeindliche Verdrängung 
von Kirche und Glauben aus Öffentlichkeit und Gesellschaft bezeichnen. 
Man kann Säkularisierung antikirchlich betreiben, so im Sowjetsystem, 
aber sie kann die Christenheit auch entlasten von politischer Machtausü- 
bung, wie sie im Byzantinismus praktiziert wurde.

Säkularisierung kann ferner den neuzeitlichen Prozess der Aufklärung, 
Modernisierung, verbunden mit Industrialisierung und Globalisierung, be- 
zeichnen. Säkularisierung ist dann ein unumkehrbarer geschichtlicher 
Prozess. Man kann aber auch Säkularisierung als die Auflösung des Christ- 
liehen in das Allgemeinmenschliche begreifen, also als ein Projekt und 
Programm der inneren Selbstsäkularisierung von Christentum und Kir- 
che. Das Wort wird dann synonym zu Entchristlichung und Entkirchli- 
chung. Unverkennbar ist jede Bewertung des Säkularisierungsprozesses, 
der nach Max Weber eine Rationalisierung und Transformation ursprüng- 
lieh religiöser Gehalte in allgemeine Wertvorstellungen und Anschauun- 
gen bewirkt, abhängig davon, wie man das Wort überhaupt versteht. Nicht 
zu übersehen ist zudem, dass heutige Vorstellungen von der Unantastbar- 
keit der Menschenwürde, von sozialem Ausgleich, von der Gleichberech- 
tigung von Mann und Frau, von demokratischer Gleichheit ihre Wurzeln 
im Christentum haben, auch wenn sie inzwischen Anspruch auf Allge- 
meinverbindlichkeit und Universalität erheben. Gelegentlich nannte man 
sogar schon das Grundgesetz eine »säkularisierte« Bibel.

Fazit: Lutherisches Erbe ermöglicht einen nüchternen Umgang mit Säku- 
larität. Es verlangt Sachlichkeit bei der Gesellschaftsgestaltung. Dies eröff- 
net auch einen Zugang zur französischen Vorstellung von Laïcité. Das Lu- 
thertum vertritt zwar keineswegs den radikalen antikirchlichen Laizismus, 
der das katholische Frankreich prägt. Die deutschen Erfahrungen ermögli- 
chen einen unbefangeneren Umgang mit christlichen Überlieferungen und 
Einflüssen in der Gesellschaft. Säkularität muss keineswegs die Verban- 
nung von Christentum und Kirche aus der Öffentlichkeit in den Privatbe- 
reich besagen. Was freilich nicht theologisch zu legitimieren ist, ist die 
Durchsetzung des Christlichen mit staatlichen und politischen Mitteln, 
mit Zwang und Gewalt. Mit der Unterscheidung von Gott und Welt, der 
Unterscheidung der zwei Reiche, den darauf begründeten Anschauungen
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VO  — ÄAutonomıie, weltlichem Berulf, Sakularıtä und Sachlichkeit bei der (ıe-
staltung V  - Gesellsc bringt das Luthertum eiıne eigene Mitgift 1n die
Zukunft Europas ein Gerade der Protestanti:smus iın Gestalt des Luther-
[UMS hat Eigenständiges beizutragen. Was kennzeichnet diesen Beitrag?

(a.)} Das ıst einmal eın evangelisches Verständnis VOon Kirche, kirchli
chen Aufgaben und christlicher Verantwortung, das anders 1St als das des
römischen Katholizismus.

(b.)} IDER ıst ZU anderen eın auf dem Rechtfertigungsglauben beruhen-
des spezifisches Welt- und Wirklichkeitsverständnis. Dafür gibt CS 1m
Deutschen eın 1n andere prachen nıicht übersetzbares Wort, nämlich
»Weltfirömmigkeit«. Weltfrömmigkeit besagt, dass die Lebenstührung €1-
116585 Christen weltlich 1St; aber diese Weltlichkeit 1st nicht gottlos, glau-
bensteindlich, sondern tromm .

(c.} Schliefßlic. sind eıgene geschichtliche Erfahrungen 1n kuropa eINZU-
bringen, Erfahrungen der Kultur, aber auch 2US der Geschichte Europa ıst
eın Retortenprodukt, eın Konstrukt, sondern s unterschiedliche
Geschichten VO:  - Völkern und Staaten ZUSAINILLCIL, Geschichten der Feind-
schaftt wI1Ie der Versöhnung. 1ese Geschichtsbezogenheit un! Kontextua-
lıtät 1st edenken. FÜr sS1e setfzen sich Christen un Kirchen e1n, WEeNnll

616e auft die unauflösliche Verbundenheit VOon Kultur un: eligion hinwei-
SCI., für die Achtung der Eıgenart VO  - Kulturi(en] plädieren und eshalb
Subsidiarität und den Schutz der Grundrechte der Person eintordern.

Aus olchen Überlegungen ergibt sıch ıne Haltung nüchterner Ratıona-
lıtät Das Fıntreten tür die europäische Einigung ist keine Glaubenssache,
sondern eiıne 1n kritischer Analyse und Retlexion sich aufdrängende Not-
wendigkeit. Zu Europa gibt CS mMe1ınes Erachtens keine Alternative. Der
eologe wiıird allerdings auch 1er die Vorläufigkeit und Verbesse-
rungsbedürftigkeit er Politik erinNern. Politik ist nıcht Heilsveranstal-
Cung erEnthusiasmus och Resignation sind angebracht. Ertorderlich
sind Einsicht und Bildung, die eiınem sachlichen mgang miit gesell-
SC.  tlıchen ufgaben befähigen. Lutherisches Ethos ist weder utopisch
och enthusiastisch. Es dringt auf sachliche Evidenz Und dabei sind auch
unterschiedliche kulturelle Einflüsse, Motivationslagen und Interessen
frei egen IDDie ar e1nes künftigen Europa sollte nicht einheıtlıc
gIau se1n, sondern bunt Jleiben uch der Regenbogen, das Symbol des
Friedens, 1st bunt Um miıt Luther schließen: Der zeitliche Friede ist
das höchste (zxut auf en und deswegen die vornehmste und vordring-
ichste Aufgabe der Obrigkeit?, modern gesprochen der Politik

Prof. Dr. Martın Honecker, Aut dem eiler ONn
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von Autonomie, weltlichem Beruf, Säkularität und Sachlichkeit bei der Ge- 
staltung von Gesellschaft bringt das Luthertum eine eigene Mitgift in die 
Zukunft Europas ein. Gerade der Protestantismus in Gestalt des Luther- 
turns hat Eigenständiges beizutragen. Was kennzeichnet diesen Beitrag?

(a.) Das ist einmal ein evangelisches Verständnis von Kirche, kirchli- 
chen Aufgaben und christlicher Verantwortung, das anders ist als das des 
römischen Katholizismus.

(b.) Das ist zum anderen ein auf dem Rechtfertigungsglauben beruhen- 
des spezifisches Welt- und Wirklichkeitsverständnis. Dafür gibt es im 
Deutschen ein in andere Sprachen nicht übersetzbares Wort, nämlich 
»Weltfrömmigkeit«. Weltfrömmigkeit besagt, dass die Lebensführung ei- 
nes Christen weltlich ist; aber diese Weltlichkeit ist nicht gottlos, glau- 
bensfeindlich, sondern fromm.

(c.) Schließlich sind eigene geschichtliche Erfahrungen in Europa einzu- 
bringen, Erfahrungen der Kultur, aber auch aus der Geschichte. Europa ist 
kein Retortenprodukt, kein Konstrukt, sondern es führt unterschiedliche 
Geschichten von Völkern und Staaten zusammen, Geschichten der Feind- 
schaft wie der Versöhnung. Diese Geschichtsbezogenheit und Kontextua- 
lität ist zu bedenken. Für sie setzen sich Christen und Kirchen ein, wenn 
sie auf die unauflösliche Verbundenheit von Kultur und Religion hinwei- 
sen, für die Achtung der Eigenart von Kultur(en) plädieren und deshalb 
Subsidiarität und den Schutz der Grundrechte der Person einfordern.

Aus solchen Überlegungen ergibt sich eine Haltung nüchterner Rationa- 
lität. Das Eintreten für die europäische Einigung ist keine Glaubenssache, 
sondern eine in kritischer Analyse und Reflexion sich auf drängende Not- 
wendigkeit. Zu Europa gibt es meines Erachtens keine Alternative. Der 
Theologe wird allerdings auch hier an die Vorläufigkeit und Verbesse- 
rungsbedürftigkeit aller Politik erinnern. Politik ist nicht Heilsveranstal- 
tung. Weder Enthusiasmus noch Resignation sind angebracht. Erforderlich 
sind Einsicht und Bildung, die zu einem sachlichen Umgang mit gesell- 
schaftlichen Aufgaben befähigen. Lutherisches Ethos ist weder utopisch 
noch enthusiastisch. Es dringt auf sachliche Evidenz. Und dabei sind auch 
unterschiedliche kulturelle Einflüsse, Motivationslagen und Interessen 
frei zu legen. Die Farbe eines künftigen Europa sollte nicht einheitlich 
grau sein, sondern bunt bleiben. Auch der Regenbogen, das Symbol des 
Friedens, ist bunt. Um mit Luther zu schließen: Der zeitliche Friede ist 
das höchste Gut auf Erden und deswegen die vornehmste und vordring- 
lichste Aufgabe der Obrigkeit23, modern gesprochen: der Politik.

Prof. Dr. Martin Honecker, Auf dem Weiler 31, 53125 Bonn 

23 WA 30 Π, 538
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